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Bauordnung fiir Berlin vom 29. September 2005
(GVBL. S. 495), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Schneller-Bauen-Gesetz - SBG vom 11. Dezember

2024 (GVBL. S. 614)
Am 22. Dezember 2024 in Kraft getreten

Inhaltsverzeichnis

§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur

Wdrmeerzeugung, Brennstotfversorgung

§ 76 Genehmigung FliegenderBauten

Anwendungsbereich

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fiir

Inhaltsverzeichnis

§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur
Warmeerzeugung und Energiebereitstellung

§ 76 Fliegende Bauten

Anwendungsbereich
(2) *Dieses Gesetz gilt nicht fiir

8. Windenergieanlagen und Teile von
Windenergieanlagen, fiir die die Konformit&t mit
den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG
des Europdischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2006 iiber Maschinen und zur Anderung
der Richtlinie 95/16/EG, Abl. L 157 S. 24, zuletzt
gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 1243/2019
vom 20.06.2019, ABL. L 198, S. 241, berichtigt
durch ABL. L 076, S. 35 - Maschinenrichtlinie durch
eine Konformitdtsbescheinigung und ein CE-

Ubernahme MBO Regelung:

Windenergieanlagen kdnnen teilweise dem
Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie bzw. deren
nationaler Umsetzung durch die Maschinenverordnung und
dem Bauordnungsrecht unterliegen. Soweit dies der Fall ist,
kénnen Anforderungen des Bauordnungs- oder sonstigen
offentlichen Rechts unzuldssig sein.



Gesetz fiir einfaches Bauen (GEB)
Verbdandebeteiligung 01/26
Referentenentwurf

Geltende Fassung

Kiinftige Fassung

Senatsverwaltung
fir Stadtentwicklung, B E R L I N i

Bauen und Wohnen

Kurzbegriindung

§2
Begriffe

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Réume
besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestdnde erfiillen:

2. bauliche Anlagen mit einer Héhe von mehr als
30 m,

Zeichen nachgewiesen ist.

2Abweichend von Satz 1 Nr. 8 sind auf die dort
genannten Windenergieanlagen die §8§ 6, 57 bis
64, 67 bis 75,77,79, 84 und 86 entsprechend
anzuwenden.

§2
Begriffe

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Réume
besonderer Art oder Nutzung, die einen der
nachfolgenden Tatbestdnde erfiillen:

2. bauliche Anlagen mit einer Héhe von mehr als
30 m, ausgenommen Anlagen die in den
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2018/2001 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 11. Dezember 2018 zur Férderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(Neufassung) (ABL. L 328 vom 21.12.2018, S. 82)
fallen,

(13) *Grundstiick ist das Grundstiick im Sinne des
biirgerlichen Rechts. 2Mehrere
aneinandergrenzende Grundstiicke gelten als ein
Grundstiick, wenn durch Baulast gesichert ist,

Ubernahme MBO Regelung:

Durch die Ergdnzung in § 2 Abs. 4 Nr. 2 werden Anlagen, im
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001, die auf Grund ihrer Hohe
von mehr als 30 m andernfalls unter den
Sonderbautatbestand fallen wiirden, aus der
Sonderbaudefinition herausgenommen. Das betrifft vorrangig
Windenergieanlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m. Damit
wird ohne ausdriickliche Aufnahme eines Sonderbaus in den §
63 Abs. 2 neu die bestehende rechtssystematische Struktur
gewahrt und gleichzeitig die Durchfiihrung des vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren fiir diese Windenergieanlagen
ermdglicht.

Aufnahme einer Definition fiir die Vereinigungsbaulast, die
klarstellt, dass das Baugrundstiick auch aus mehreren
aneinandergrenzenden Grundstlicken bestehen kann, wenn
durch Baulast gesichert ist, dass alle baulichen Anlagen auf


Kutt, Manuela
Hervorheben
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§4
Bebauung der Grundstiicke mit Gebduden

(1) ...

(2) *Ein Gebdude auf mehreren Grundstiicken ist
nur zuldssig, wenn o6ffentlich-rechtlich gesichert ist,
dass dadurch keine Verhdltnisse eintreten kdnnen,
die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund
dieses Gesetzes widersprechen. 2Satz 1 gilt nicht
bei bestehenden Gebduden fiir eine Au3enwand-
und Dachddmmung, die liber die
Bauteilanforderungen der

1789} gedndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, fiir bestehende Gebdude nicht
hinausgeht. 3Satz 2 gilt entsprechend fiir die mit
der Warmed&dmmung zusammenhdngenden
notwendigen Anderungen von Bauteilen.

dass alle baulichen Anlagen auf den
Grundstiicken das 6ffentliche Baurecht so
einhalten, als waren die Grundstiicke ein
Grundstiick.

§4
Bebauung der Grundstiicke mit Gebduden

(1) ...

(2) *Ein Gebdude auf mehreren Grundstiicken ist
nur zuldssig, wenn o6ffentlich-rechtlich gesichert ist,
dass dadurch keine Verhdaltnisse eintreten kdnnen,
die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund
dieses Gesetzes widersprechen. 2Satz 1 gilt nicht
bei bestehenden Gebduden fiir eine Au3enwand-
und Dachddmmung, die liber die
Bauteilanforderungen des
Gebdudeenergiegesetzes vom 8. August 2020
(BGBL. 1 S.1728), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16.

Oktober 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 280) gecindert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, fiir
bestehende Gebdude nicht hinausgeht. 3Satz 2 gilt
entsprechend fiir die mit der Warmeddmmung
zusammenhdngenden notwendigen Anderungen
von Bauteilen.

den Grundstiicken das 6ffentliche Recht so einhalten, als
wdren die Grundstiicke ein Grundstiick.

Redaktionelle Anpassung, da das Gebdudeenergiegesetz
(GEG) die Energieeinsparverordnung (EnEV), das
Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-
Energien-Wdrmegesetz (EEW&rmeG) abgeldst hat.
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§6
Abstandsfldchen, Abstdnde

(1) Vor den AuBenwdnden und Dachern von
Gebduden sind Abstandsfléchen von
oberirdischen Gebauden freizuhalten. 2Satz 1 gilt
entsprechend fiir andere Anlagen, von denen
Wirkungen wie von Gebd&uden ausgehen,
gegeniiber Gebduden und Grundstiicksgrenzen.
3Eine Abstandsflache ist nicht erforderlich vor
AuBenwdnden die an Grundstlicksgrenzen errichtet
werden, wenn nach planungsrechtlichen
Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss
oder gebaut werden darf.

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflachen
bleiben MaBnahmen zum Zwecke der
Energieeinsparung und Selerantagen an
bestehenden Gebduden unabhdngig davon, ob
diese den Anforderungen der Absdtze 2 bis 6
entsprechen, auf3er Betracht;ywenn-sie

§6
Abstandsflachen, Abstdnde

(1) *Vor den AuBenwdnden und Dachern von
Gebduden sind Abstandsflédchen von oberirdischen
Gebduden freizuhalten. ?Satz 1 gilt entsprechend
fir andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von
Gebduden ausgehen, gegeniiber Geb&duden und
Grundstiicksgrenzen. 3Satz 2 gilt nicht fiir
Antennen im Aufienbereich einschliefllich der
Masten mit einer maximalen Breite des Mastes von
1,50 m und einer Gesamthéhe von nicht mehr als
50 m gegeniiber anderen Grundstiicken im
Auf3enbereich.

“Eine Abstandsflache ist nicht erforderlich vor
AuBenwdnden die an Grundstlicksgrenzen errichtet
werden, wenn nach planungsrechtlichen
Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss
oder gebaut werden darf.

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflachen
bleiben MaBnahmen zum Zwecke der
Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer
Energien an bestehenden Gebduden unabhdngig
davon, ob diese den Anforderungen der Absdtze 2
bis 6 entsprechen, aufer Betracht.

Ubernahme MBO Regelung:

Von Antennen einschliellich ihrer Masten gehen regelmdfig
allenfalls geringe geb&udegleiche Wirkungen aus. Sie sind
dariiber hinaus im Auf3enbereich privilegiert nach § 35 Abs. 1
Nr. 4 BauGB mit der Folge, dass von ihnen ausgehende
Wirkungen grundsdatzlich hinzunehmen sind. Die Gesamthdhe
von 50 m wurde gewdhlt, da ab dieser Héhe regelmdfig
breitere Masten erforderlich werden und hdufig eine gréfiere
Zahl von Antennen angebracht wird, die die Breite der Anlage
vergréf3ern. Sind im Einzelfall nicht hinnehmbare
Beeintrdchtigungen der Umgebung zu erwarten, reicht das
bauplanungsrechtliche Riicksichtnahmegebot als Korrektiv.

Nicht nur Solaranlagen, sondern auch andere Mafinahmen zur
Nutzung erneuerbarer Energien wie Windrdder sollen bei der
Bemessung der Abstandsflachen an bestehenden Gebduden
aufler Betracht bleiben.
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(10) An bestehenden Gebdauden kérren-bei der
nachtraglichen Errichtung vor die Auf3enwand
vortretender Aufziige, Treppen und Treppenrdume
geringere Tiefen von Abstandsfladchen zugelassen
werden, wenn wesentliche Beeintrachtigungen
angrenzender oder gegeniiberliegender RGdume
nicht zu befiirchten sind und zu Nachbargrenzen
ein Abstand von mindestens 3 Meter eingehalten
wird.

(11) *Eine Abweichung von den Abstandsfléchen
und Abstanden kena nach § 67 zugelassen
werden, wenn deren Schutzziele gewahrt bleiben.
2Eine atypische Grundstiickssituation ist nicht
erforderlich

(10) An bestehenden Gebdauden sind bei der
nachtraglichen Errichtung vor die Auf3enwand
vortretender Aufziige, Treppen und Treppenrdume
geringere Tiefen von Abstandsflachen zuldssig,
wenn wesentliche Beeintrdchtigungen
angrenzender oder gegeniiberliegender RGume
nicht zu befiirchten sind und zu Nachbargrenzen
ein Abstand von mindestens 3 Meter eingehalten
wird.

(11) *Eine Abweichung von den Abstandsfléchen
und Abstdnden soll nach § 67 zugelassen werden,
wenn deren Schutzziele gewahrt bleiben. 2Eine
atypische Grundstiickssituation ist nicht erforderlich

Zur Férderung von Maf3inahmen zum Zwecke der
Energieeinsparung wird Nummer 1 gestrichen.

Nummer 2 wird gestrichen. Sie diente dem Schutz des
Bauherrn, damit nicht unabsichtlich ein Brandwanderfordernis
entsteht. Die Regelung ist im Interesse der Rickfiihrung auf
das Wesentliche entbehrlich. Es besteht kein Regelungsbedarf,
weil sich die Brandschutzanforderungen aus §§ 30 und 32
ergeben.

Urspriingliches Anliegen (Schutz des Bauherrn) ist iiberfliissig

Umformulierung in Abs. 10 in einen Zul&ssigkeitstatbestand
(wie in Brandenburg) fiir die nachtrdgliche Errichtung von
Aufziigen, Treppen und Treppenrdumen unter bestimmten
Voraussetzungen. Erspart formelle Abweichungen.

Mit der Anderung von ,kann“in ,soll“ erfolgt eine Angleichung
der Ermessensausiibung an § 67 Abs. 1 Satz 1.

§ 67 Abs. 1 Satz 1 wurde bereits mit dem 6. Anderungsgesetz
BauO Bln dahingehend gedndert.
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88

Nicht Giberbaute Fldchen der bebauten
Grundstiicke, Dachbegriinung, Kinderspielplatze

(1) *Die nicht mit Gebduden oder vergleichbaren
baulichen Anlagen liberbauten Flachen der
bebauten Grundstiicke sind

1. wasseraufnahmeféhig zu belassen oder
herzustellen und

2. zu begriinen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen
zuldssigen Verwendung der Fldchen
entgegenstehen; Anforderungen aus
Biotopfldchenfaktor-Landschaftspldnen haben
Vorrang.

2Dacher mit einer Dachneigung bis zu 10 Grad,
deren Dachfldche insgesamt gréf3er als 100
Quadratmeter ist, sind zu begriinen, es sei denn
der Verwendung der Dachflache steht das
Erfordernis einer anderen zuldssigen Verwendung
entgegen.

88

Nicht iiberbaute Fldchen der bebauten
Grundstiicke, Dachbegriinung, Kinderspielplatze

(1) *Die nicht mit Gebduden oder vergleichbaren
baulichen Anlagen iiberbauten Flachen der
bebauten Grundstiicke sind

1. wasseraufnahmeféhig zu belassen oder
herzustellen und

2. zu begriinen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen
zuldssigen Verwendung der Fldchen
entgegenstehen; Anforderungen aus
Biotopfldchenfaktor-Landschaftsplénen haben
Vorrang.

2Dacher mit einer Dachneigung bis zu 10 Grad,
deren Dachfldche insgesamt gréf3er als 100
Quadratmeter ist, sind zu begriinen, es sei denn
der Verwendung der Dachflache steht das
Erfordernis einer anderen zuldssigen Verwendung
entgegen.

3Die Anforderung nach Satz 2 gilt nicht, wenn
diese bei

§ 8 Absatz 1 Satz 2 regelt die Pflicht zur Dachbegriinung unter
den dort genannten Randbedingungen. Diese Pilicht dient
nicht der bauordnungsrechtlichen Gefahrenabwehr und kann
in bestimmten Fallen zu einem unverhdlinismé&fig hohen
Aufwand fiihren. Daher wird mit Satz 3 eine
Abweichungsregelung im Falle eines unverhdltnismdafligen
Mehraufwands insbesondere flir tempordre Bauten oder fiir
gdgf. aus statischen Griinden erforderliche Nachristpflichten im
Bestand aufgenommen.
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3Die Satze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit
Bebauungspléne oder andere

Rechtsverordnungen abweichende Regelungen
enthalten.

8§10

Anlagen der Auf3enwerbung, Warenautomaten

(1) ...

(2) *Fiir Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind,
gelten die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen
gestellten Anforderungen. 2Werbeanlagen, die
keine baulichen Anlagen sind, diirfen weder
bauliche Anlagen noch das Strafien-, Orts- oder
Landschaftsbild verunstalten oder die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs gefdhrden. 3Die
stérende Haufung von Werbeanlagen ist

unzuldssig. “Beugeriiste-dirfentir\Werbeanlagen

1. zeitlich begrenzt errichteten baulichen Anlagen
oder

2. bei bestehenden Gebduden aus baulichen
Griinden

zu einem unverhdaltnismafBigen Mehraufwand
fiihren.

“Die Satze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit
Bebauungspléne oder andere Rechtsverordnungen
abweichende Regelungen enthalten.

8§10

Anlagen der AuBenwerbung, Warenautomaten

(1) ...

(2) *Fiir Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind,
gelten die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen
gestellten Anforderungen. 2Werbeanlagen, die
keine baulichen Anlagen sind, diirfen weder
bauliche Anlagen noch das Straien-, Orts- oder
Landschaftsbild verunstalten oder die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs gefdhrden. 3Die
stérende Haufung von Werbeanlagen ist
unzuldssig. “Werbeanlagen an Baugeriisten sind

Da von Werbung an Baugeriisten eine erhebliche Beldstigung
fir die Bewohner des Gebd&udes ausgehen und Baugeriiste in
der Vergangenheit hdufig missbrduchlich eigens zum Zwecke
der Werbung aufgestellt wurden, wird diese zukiinftig weiter
eingeschrdnkt. So diirfen Werbeanlagen an Baugeriisten an
derselben baulichen Anlage nur noch alle fiinf Jahre fiir sechs
Monate genutzt werden.

Der Zeitraum von sechs Monaten beginnt mit der Anbringung
der ersten Werbeanlage. Werbefreie Zeiten sind seitens des
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i i die D M

genuizt-werden;-dies-gilt nicht fiir Werbeanlagen
nach § 61 Absatz 1 Nummer 12 Buchstabe a und
b.

(5) Die Absatze 3;2und-4 gelten fiir
Warenautomaten entsprechend.

nur zuldssig, wenn eine Staubschutzplane zur
Durchfiihrung von Baumafinahmen erforderlich ist
und ihre Gestaltung keine zusdtzliche
Verdunklung der Aufenthaltsrdume von
Wohnungen mit Ausnahme der Kiichen bewirkt.
*An derselben baulichen Anlage diirfen sie nur
alle fiinf Jahre fiir die Dauer von ldngstens sechs
Monaten genutzt werden. °Die Séitze 4 und 5
gelten nicht fir Werbeanlagen nach § 61 Absatz 1
Nummer 12 Buchstabe a und b.

(5) Die Absdtze 1 bis 3 gelten fiir Warenautomaten
entsprechend.

Antragstellers schriftlich gegeniiber der genehmigenden
Behérde anzuzeigen. Erfolgt eine solche Anzeige zu der
Unterbrechung nicht, geht dies zu Lasten des Antragsstellers.
In diesem Fall wird von einem durchgehendem
Werbezeitraum ausgegangen. Wiederholte Geriistwerbung an
derselben baulichen Anlage ist erst wieder nach fiinf Jahren
nach Ende eines vorausgegangen Werbezeitraums maglich.
Werbeanlagen an Baugeriisten sind an Wohngebduden nur
unter der Voraussetzung zuldssig, dass eine Verdunklung von
AufenthaltsrGumen, ausgenommen Kiichen, die {iber die durch
die Verwendung einer fiir die Ausfiihrung der Bauarbeiten
erforderlichen Staubschutzplane

Ublicherweise entstehenden Beeintrdchtigungen hinausgehen,
ausgeschlossen ist.

Dem Verweis auf Abs. 4 liegt ein Redaktionsversehen
zugrunde. Richtigerweise gilt der Verweis auf Abs. 3.
Nachdem § 10 Abs. 3 BauO Bln 2005 ersatzlos gestrichen
wurde, sind die fritheren Abs. 4 bis 7 zu

Abs. 3 bis 6 geworden. Eine Anpassung von Abs. 5
(vormals Abs. 6) war noch nicht erfolgt.

Diese Rechtslage findet sich so auch in der MBO und in
anderen Bundesldndern wieder.
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§11
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche
Anlagen ordnungsgemdf3 errichtet, gedndert oder
beseitigt werden kénnen und Gefahren oder
vermeidbare Beldstigungen nicht entstehen.

§ 28
Auf3enwande

(2) Nichttragende AuBenwdnde und nichttragende
Teile tragender Aufenwdnde miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus
brennbaren Baustoffen zuldssig, wenn sie als
raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend sind.
2Satz 1 gilt nicht fiir

1. Tiiren und Fenster

2. Fugendichtungen und

3. brennbare Ddmmstoffe in nichtbrennbaren
geschlossenen Profilen der
Auf3enwandkonstruktion.

§11
Baustelle

(1) *Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche
Anlagen ordnungsgemaf3 errichtet, gedndert oder
beseitigt werden kénnen und Gefahren oder
vermeidbare Beldstigungen nicht entstehen.

2Fiir Anlagen auf Baustellen, die nur zum
kurzzeitigen Aufenthalt bestimmt sind, sowie fiir
Baustelleneinrichtungen finden die §§ 27 bis 48
keine Anwendung.

§ 28
AuBenwande

(2) INichttragende AuBenwdnde und nichttragende
Teile tragender Auflenwdnde miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus
brennbaren Baustoffen zuldssig, wenn sie als
raumabschlie3ende Bauteile feuerhemmend sind.
2Satz 1 gilt nicht fiir

1. Tiren und Fenster

2. Fugendichtungen und

3. brennbare Ddmmstoffe in nichtbrennbaren
geschlossenen Profilen der Auflenwandkonstruktion
und

4, Kleinteile, die nicht zur Brandausbreitung
beitragen.

Wiederaufnahme einer bis 2005 geltenden Regelung. Die
2005 aufgenommene Regelung der MBO umfasst nicht die
Anlagen auf Baustellen, bei denen die Anwendung der §§ 27
bis 48 auch ausgenommen werden sollen.

Anlagen auf Baustellen, die nur zum kurzzeitigen Aufenthalt
bestimmt sind, sind z.B. Baubuden.

Ubernahme MBO Regelung:

§ 28 Absatz 2 Satz 2 wird um Nr. 4 ergdnzt. Dadurch diirfen
auch Kleinteile, wie z. B. Diibel, Verbindungsmittel, lokal
begrenzte Abdichtungen, kleinformatige Trennlagen zur
thermischen Entkopplung von Wandhaltern fiir
Au3enwandbekleidungen etc., die nicht zur Brandausbreitung
beitragen, abweichend von der Vorschrift des Satzes 1, aus
brennbaren Baustoffen bestehen. Der Begriff Kleinteile soll in
der M VVTB ndher bestimmt werden.

Wenn das damit gemeint ist, dann muisste es eher bei
AuRRenwandbekleidungen in 8§28 (3) (oder auch dort)
aufgenommen werden, da es nicht zur Wand gehort.
AuRerdem muisste bei § 28 (3) AulRenwandbekleidungen
geregelt werden, dass bauphysikalisch erforderliche brennbare
Sockelddmmungen in Spritzwasserbereichen bis max. 30 cm
Hohe normalentflammbar zuléssig sind. (Unabhéngig von der
Anforderung an die Brennbarkeit anderer Oberflachen und
Bekleidungen). Das ware hinsichtlich der Bauausfiihrung eine
grol3e Erleichterung.



Hartig, Annekatrin
Textfeld
Wenn das damit gemeint ist, dann müsste es eher bei Außenwandbekleidungen in §28 (3) (oder auch dort) aufgenommen werden, da es nicht zur Wand gehört.
Außerdem müsste bei § 28 (3) Außenwandbekleidungen geregelt werden, dass bauphysikalisch erforderliche brennbare Sockeldämmungen in Spritzwasserbereichen bis max. 30 cm Höhe normalentflammbar zulässig sind. (Unabhängig von der Anforderung an die Brennbarkeit anderer Oberflächen und Bekleidungen). Das wäre hinsichtlich der Bauausführung eine große Erleichterung.
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§ 33
Erster und zweiter Rettungsweg

(1) Fiir Nutzungseinheiten mit-mindestens-einem
Autenthalisraum wie Wohnungen, Praxen,
selbststdndige Betriebsstatten miissen in jedem
Geschoss mindestens zwei voneinander
unabhdngige Rettungswege ins Freie vorhanden
sein; beide Rettungswege diirfen jedoch innerhalb
des Geschosses iliber denselben notwendigen Flur
fihren.

§ 38
Umwehrungen

(5) 1In, an und auf Gebd&uden diirfen Offnungen in
Geldndern, Briistungen und anderen
Umwehrungen mindestens in einer Richtung nicht
breiter als 0,12 m sein. *Sie-sind-se-auszubilden;
dass-das-Uberklettern-erschwert-wird:*Ein
waagerechter Zwischenraum zwischen Umwehrung
und der zu sichernden Flache darf nicht gréfier als
0,04 m sein.

§ 33
Erster und zweiter Rettungsweg

(1) *Fir Nutzungseinheiten, wie Wohnungen,
Praxen, selbststdndige Betriebsstdtten miissen in
jedem Geschoss mit AufenthaltsrGumen
mindestens zwei voneinander unabhdngige
Retftungswege ins Freie vorhanden sein; beide
Rettungswege diirfen jedoch innerhalb des
Geschosses iliber denselben notwendigen Flur
fihren.

2Ein zweiter Rettungsweg ist fiir eingeschossige, zu
ebener Erde liegende Nutzungseinheiten nicht
erforderlich, wenn im Brandfall die Rettung iiber
einen direkten Ausgang ins Freie méglich ist.

§ 38
Umwehrungen

(5) 1In, an und auf Gebduden diirfen Offnungen in
Gelandern, Briistungen und anderen
Umwehrungen mindestens in einer Richtung nicht
breiter als 0,12 m sein. 2Ein waagerechter
Zwischenraum zwischen Umwehrung und der zu
sichernden Flache darf nicht gréf3er als 0,04 m
sein.

Ubernahme MBO Regelung:

Absatz 1 Satz 1 wird dahingehend umformuliert, dass nur in
Geschossen mit Aufenthaltsrdumen zwei voneinander
unabhdngige Rettungswege vorgeschrieben werden. So
missen z.B. Technikgeschosse nur einen Rettungsweg haben.

Ubernahme MBO Regelung:
Die Regelung erspart Abweichungsentscheidungen.

Mit der Streichung des Satz 2 wird ein Konflikt zwischen der
BauO Bln und den iiber die DIN 18065 hinausgehenden
Forderungen zum Verhindern des Ubersteigens von
Umwehrungen und Briistungen durch Kleinkinder und der
Barrierefreiheit beigelegt.
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§ 42

Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur

Warmeerzeugung, Brennstotfversorgung

(3) *tAbgase von Feuerstatten sind durch
Abgasleitungen, Schornsteine und
Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufiihren,
dass keine Gefahren oder unzumutbaren
Beldstigungen entstehen. 2Abgasanlagen sind in
solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass
die Feuerstatten des Gebdudes ordnungsgemdf3
angeschlossen werden kdnnen. 3Sie miissen leicht
gereinigt werden konnen.

(5) Fiir die Aufstellung von ortsfesten
Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken,
Brennstoffzellen und Verdichtern sowie die
Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die
Absatze 1 bis 3 entsprechend.

§ 42

Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur
Wadrmeerzeugung und Energiebereitstellung

(3) *tAbgase von Feuerstdtten sind durch
Abgasleitungen, Schornsteine und
Verbindungsstiicke (Abgasanlagen) so abzufiihren,
dass keine Gefahren oder unzumutbaren
Beldstigungen entstehen. 2Abgasanlagen sind in
solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass
die Feuerstatten des Gebdudes ordnungsgemdf
angeschlossen werden kénnen. 3Sie missen leicht
gereinigt werden kénnen. “Die Satze 1 bis 3 gelten
nicht fiir Feuerungsanlagen, die nach dem Stand
der Technik ohne eine Einrichtung zur Ableitung
der Abgase betrieben werden kénnen.

(5) Fiir die Aufstellung von ortsfesten
Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken,
Brennstoffzellen, Verdichter und Wasserstoff-
Elektrolyseure sowie die Ableitung ihrer
Verbrennungsgase gelten die Absdtze 1 bis 3
entsprechend.

Ubernahme MBO Regelung:

Mit dem Begriff "Energiebereitstellung" wird tber die
Erzeugung von Wdrme hinaus auch die Gewinnung von
Brennstoffen wie Wasserstoff sowie die generelle Versorgung
und Lagerung von Brennstoffen erfasst.

Ubernahme MBO Regelung:
Gas-Absorptions-Warmepumpen zeichnen sich dadurch aus,
dass es sich um gasbetriebene Warmepumpen ohne
(elektrische) Verdichtung handelt, bei denen das Abgas derart
verdiinnt wird, dass die Warmepumpen hinsichtlich des
Umfangs der Beldstigungen vergleichbar mit
Elektrowdrmepumpen sind. Abgasanlagen sind daher
entbehrlich. Eine dem neuen Satz 4 vergleichbare Freistellung
enthalt § 1 Abs. 2 Nr. 1 der 1. BImSchV.

Ubernahme MBO Regelung:

Die bestehenden Anforderungen werden auf Elektrolyseure
ausgeweitet. Die Anforderungen nach Abs. 1 bis 3 gelten nicht
ausschliellich fiir das Aufstellen der Anlagen. Auch die
Anlagen selbst miissen betriebssicher und brandsicher sein.
Dabei ist unbeachtlich, ob diese Anlagen der Beheizung von
Rdumen oder der Warmwasserversorgung dienen und somit in
den Anwendungsbereich der Feuerungsverordnung fallen.

12



Gesetz fiir einfaches Bauen (GEB)
Verbdandebeteiligung 01/26
Referentenentwurf

Senatsverwaltung
fir Stadtentwicklung, B E R L I N i
Bauen und Wohnen

Geltende Fassung Kiinftige Fassung Kurzbegriindung
Der bisherige Begriff der Verbrennungsgase wird auf
Prozessgase erweitert um bspw. auch die in Reformern
anfallenden Gase zu erfassen.
§ 43 § 43

Sanitdre Anlagen, Wasserzdhler

(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur
zuldssig, wenn eine wirksame Liiftung gewdhrleistet
ist.

(2) Verkaufsstatten mit einer Verkaufsfléche von
mehr als 400 Quadratmeter miissen einen
barrierefreien Toilettenraum fiir die Kundschaft
haben.

(3) *Jede Wohnung muss einen eigenen
Kaltwasserzdhler haben.

Sanitdre Anlagen, Wasserzéhler

(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur
zuldssig, wenn eine wirksame Liiftung gewdhrleistet
ist.

(2) Verkaufsstatten mit einer Verkaufsfléche von
mehr als 400 Quadratmeter miissen einen
barrierefreien und unabhdngig von einer
geschlechtlichen Zugehérigkeit nutzbaren
Toilettenraum fiir die Kundschaft haben.

(3) Jede Wohnung muss einen eigenen
Kaltwasserzdhler haben.

Wunsch von SenASGIVA Regelung zur zwingenden Einrichtung
von gendergerechten Toiletten in der BauO Bln zu schaffen.

Der unverhdltnismdflig hohe Mehraufwand fiir die
Inanspruchnahme der gesetzlichen Ausnahme ist aufgrund der
fehlenden konkretisierten Zielstellung der Nachristpflicht im
Bestand (Beeinflussung des Nutzerverhaltens beim
Trinkwasserverbrauch, Senkung von Betriebskosten, 0.4.) und
fehlender technischer bzw. wirtschaftlicher Bewertungs- bzw.
Bemessungskriterien kaum zu beurteilen.
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Die Nachristpflicht im Bestand ist daher kaum
ordnungsrechtlich durchsetzbar und ohne erheblichen
birokratischen und personellen Aufwand nicht kontrollierbar.
§ 47 § 47

Aufenthaltsrdume

(1) *Aufenthaltsraume miissen eine lichte
Raumhohe von mindestens 2,40 m haben.
2Aufenthaltsraume im Dachraum miissen eine
lichte Raumh&he von mindestens 2,30-m iiber
mindestens der Hdlfte ihrer Netto-Grundiléche
haben; Raumteile mit einer lichten Raumhohe bis
zu 1,50 m bleiben auf3er Betracht.

(2) *Aufenthaltsraume miissen ausreichend beliiftet
und mit Tageslicht belichtet werden kdnnen. 2Sie
missen Fenster mit einem Rohbaumaf3 der
Fensterdffnungen von mindestens einem Achtel der
Netto-Grundfléche des Raumes einschliefllich der
Nette-Grundfléehe-verglaster Vorbauten und
Loggien haben.

(3) ...

Aufenthaltsrdume

(1) *Aufenthaltsraume miissen eine lichte
Raumhohe von mindestens 2,40 m haben.
2Aufenthaltsraume im Dachraum miissen eine
lichte Raumh&he von mindestens 2,20 m iiber
mindestens der Halfte ihrer Netto-Raumfléche
haben; Raumteile mit einer lichten Raumhohe bis
zu 1,50 m bleiben aufler Betracht. 3Die Sétze 1
und 2 gelten nicht fiir AufenthaltsrGume in
Wohngebduden der Gebdudeklassen 1 und 2.

(2) *Aufenthaltsraume miissen ausreichend beliiftet
und mit Tageslicht belichtet werden kénnen. 2Sie
missen Fenster mit einem Rohbaumaf3 der
Fensteréffnungen von mindestens einem Achtel der
Netto-Raumfldche des Raumes einschliefilich der
Netto-Raumfléche verglaster Vorbauten und
Loggien haben.

(3) ...

Ubernahme MBO Regelung:

Die Raumhohe im Dachraum wird an die MBO angepasst.
Der Begriff der Netto-Grundfldche wird entsprechend der
Neufassung der DIN 277-1:2016 01 in Netto-Raumflache
umbenannt.

Bei Wohngebdude der Gebdudeklasse 1 und 2 handelt es
sich vornehmlich um Ein- bis Zweifamilienhduser, wo eine
Vorgabe der Aufenthaltsraumhéhe nicht erforderlich ist. Dies
regelt der Markt.

Ubernahme MBO Regelung:

Der Begriff der Netto-Grundfléche wird entsprechend der
Neufassung der DIN 277-1:2016 01 in Netto-Raumfléche
umbenannt.

14



Gesetz fiir einfaches Bauen (GEB)
Verbdandebeteiligung 01/26
Referentenentwurf

Senatsverwaltung
fir Stadtentwicklung, B E R L I N i

Bauen und Wohnen

Geltende Fassung Kiinftige Fassung Kurzbegriindung
§ 48 § 48
Wohnungen Wohnungen

(2) In Wohngebduden der Gebaudeklassen 3 bis
5 sind

4. von den &ffentlichen Verkehrsflachen und von
barrierefreien Wohnungen nach § 50 Absatz 1 aus
barrierefrel-erreichbare-und-nutzbare Abstellrdume
fir Rollstlihle, Rollatoren, Kinderwagen uné
Fahrrader in ausreichender Grof3e und

(2) *In Wohngebduden der Gebaudeklassen 3 bis
5 sind

von den offentlichen Verkehrsflachen und von
barrierefreien Wohnungen nach § 50 Absatz 1 aus,
barrierefreie AbstellrGume fiir Rollstiihle,
Rollatoren und Kinderwagen sowie Abstellrdume

fiir Fahrrader in ausreichender Grofie herzustellen.

Die Barrierefreiheit ist bereits in § 2 Abs. 9 definiert, sodass
»erreichbar und nutzbare® als Doppelung entbehrlich ist.
Klarstellung, dass die barrierefreie Erreichbarkeit der
Abstellrdume nicht fiir Fahrrader gilt, sondern nur fiir Rollstiihle
usw.

In der Praxis wurde die Regelung zum Teil so ausgelegt, dass
die barrierefreie Erreichbarkeit auch fiir Fahrrader gilt, mit der
Folge, dass z. B. in einem Fall ein iberdimensionierter Aufzug
eingebaut werden miisste, was die Baukosten sehr erhéhen
wiirde.

Selbstverstdndlich konnen die Fahrrdder auch weiterhin in
dem barrierefrei erreichbaren Abstellraum untergebracht
werden, ein gesonderter Raum ist nicht erforderlich.

Kostenglinstigeres Bauen:

Fiir jede Wohnung werden derzeit Abstellrdume bis zu 6 m2
Grundflache gefordert, die innerhalb des Gebdudes liegen
missen. Dies erfordert zum Teil eine kostenintensive
Unterkellerung.

Die Streichung schafft kostengiinstigeres Bauen, gerade im
sozialen Wohnungsbau. Zukiinftig bleibt es damit dem
Bauherrn liberlassen, die Wohnungen mit einem Abstellraum
herzustellen.
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2Abstellrdume nach Nummerd diirfen auch
aufBerhalb des Gebdudes in zumutbarer
Entfernung auf dem Baugrundstiick hergestellt
werden.

(3) ...

(5) Werden Nutzungseinheiten mit
AufenthaltsrGumen in rechtmdflig bestehenden
Gebduden in Wohnraum umgenutzt, sind auf
bestehende Gebdude und Bauteile die-§§-6;27;

Die rein formale Aufhebung der
Anforderungen 8827-35 (1) ist jedoch
auch missverstandlich und ftihrt dazu,
dass man alle Anforderungen aufhebt.
Z.B. wird man das dahingehend
auslegen, dass an die
raumabschliel3enden Bauteile wie
Trennwand, Decken, Brandwand alle
Anforderungen aufgehoben sind. Ist
das auch so gemeint, da es sich ja um
rechtmaRig bestehende Gebaude
handelt. Wird das nicht schon in Berlin
im § 81 geregelt?

Wenn § 33 auch nicht mehr gilt, dann
braucht man fir keine Rettungswege
mehr fUr die antragsgegenstandlichen
Einheiten nachweisen? Ist das so
gedacht?

2Abstellrdume nach Satz 1 diirfen auch auf3erhalb
des Gebdudes in zumutbarer Entfernung auf dem
Baugrundstiick hergestellt werden.

(3) ...

(5) *Werden Nutzungseinheiten mit
AufenthaltsrGumen in rechtmaflig bestehen
Gebduden in Wohnraum umgenutzt,
bestehende Gebdude und Bauteile
Anforderungen an den Wérme-, Schall- und
Erschiitterungsschutz gemaf3 § 15 und die

Anforderungen an den Brandschutz gemadf3 §§ 27

bis 35 Absatz 1 und Absdtze 4 bis 8 sowie § 36
nicht einzuhalten. 2Unter den erleichterten

Anforderungen dep Absdtze 6 bis 8 konnen
Dachgeschosse aysgebaut oder Gebdude um
maximal zwei Gesc¢hosse aufgestockt werden.
3§ 81 Absatz 2 bleibt unberiihrt.

besser: nicht anzuwenden ?
(siehe Satz 3)

aulRerhalb der Nutzungseinheit oder innerhalb der
Nutzungseinheit? Vielleicht sollte statt der
Formulierung "bestehende Gebaude oder Bauteile"
eher die Formulierung "Gebaude oder Bauteile, die
nicht geéndert oder nicht wesentlich werden"
verwenden, falls dies damit gemeint ist. In Analogie
zum 881.

Insgesamt wurde der § 48 Absatz 5-7 zum besseren
Versténdnis wesentlich liberarbeitet und um weitergehende
Erleichterungen fiir den Bestand und fiir die
neuhinzukommenden Bau- und Gebdudeteile erweitert.
Zusdatzlich wurde fiir die zweigeschossige Aufstockung ein
neuer Absatz 8 hinzugefiigt.

Absatz 5 Satz 1 behandelt die Nutzungsdnderung von
bestehenden Aufenthaltsrdumen zu Wohnzwecken innerhalb
von Gebduden bei Beibehaltung der bisherigen Kubatur.
Im Satz 1, zweiter Halbsatz wurden weitere grundsatzliche
Erleichterungen zum Brandschutz aufgenommen, u.a. zum
Rettungsweg, notwendige Treppen, notwendige
TreppenrGume sowie notwendige Flure. Dariliber hinaus
wurden die Erleichterungen an bestehende Gebdude- und
Bauteile um den Warme-, Schall- und Erschiitterungsschutz
erweitert. Die Streichung von § 6 erfolgt, da eine
Doppelregelung vorliegt: § 6 Absatz 9 definiert bereits
ausfihrlich Erleichterungen zu Abstandsflachen.
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Der Hinweis, dass ein Dachgeschossausbau einer Aufstockung gleichgesetzt ist, sollte
auch im 827 (1) Satz 2 BauO BIn erganzt werden.

"Satz 2 gilt

1. fur Geschosse im Dachraum sowie vergleichbare oberste Geschosse nur, wenn
darliber noch Aufenthaltsraume mdéglich sind."”

Warum fir Geschoss ohne Dachschragen wie z.B. Staffelgeschosse hohere
Anforderungen gelten als fur Dachréume mit Dachschréagen ist u.E. nicht nachvollziehbar.

(6) *Fallen rechtmdfig bestehende Gebdude auf (6) *Fallen rechtmdfBig bestdhende Gebdude auf

Grund eines Dachgeschossausbaus oder einer Grund eines Dachgeschosgausbaus oder einer
Aufstockung zu Wohnzwecken nach § 2 Absatz 3 einmaligen Aufstockung um ein Geschoss zu
Satz 1 in die Gebdudeklasse 4, so sind fiir die Wohnzwecken in die Gebdudeklasse 4 oder
bestehende Gebdudekonstruktion die verbleiben in dieser Gebdudeklasse, so sind auf

Anforderungen an den Feuerwiderstan estehende Gebdude und Bauteile §§ 15, 27 bis,
tragenden und aussteifenden sowie nd Absdtze 4 bi i
raumabschlieBenden Bauteile der Geb&udeklasse

3 ausreichend, wenn

auf .... nicht anzuwenden ..

das ware passender, well ja
fur diese Bauteile
grundsatzlich Bestandschutz
besteht.

Aber nach wie vor, sind die
neuen Paragrafen obsolet,
da es ja in Berlin den 8§81
gibt.

Der neue Satz 2 verweist auf die materiellen Regelungen bei
Dachgeschossausbauten und Aufstockungen von bis zu zwei
Geschossen in den Abséatzen 6, 7 und 8.

Durch den Verweis auf § 81 Absatz 2 im neuen Satz 3 wird
klargestellt, dass bei Nutzungsdnderung,
Dachgeschossausbau oder Aufstockung im Einzelfall auch
weiterhin Anpassungen des Bestandes, z.B. bei Anforderungen
an Rettungswege, zur Vermeidung einer Gefdhrdung der
offentlichen Sicherheit oder Ordnung, insbesondere von Leben
oder Gesundheit, verlangt werden kdnnen.

Absatz 6 wurde der besseren Verstédndlichkeit wegen
redaktionell iberarbeitet und neu gefasst. Er regelt
Erleichterungen an bestehende Gebdude und Bauteile unter
der Voraussetzung, dass die Anforderungen in Bezug auf die

Abschliisse zu Wohnungen und zu Kellergeschossen sowie die
Rauchableitung aus dem notwendigen Treppenraum nach
Nummer 1 bis 3 eingehalten werden. Zur Klarstellung, dass die
Erleichterungen nicht wiederholt in Anspruch genommen
werden kdénnen, wird, neu, explizit auf die die erst- und
einmalige Aufstockung abgestellt. Die Méglichkeit der
Aufstockung um ein Geschoss, die bisher in Absatz 7 geregelt
wurde, wurde wegen des Sinnzusammenhangs in der
grundsdatzlichen Sachverhaltsbeschreibung fiir Dachausbau
und -aufstockung in Absatz 6 zusammengefiihrt; auf diese
Regelungen wird in Absatz 7 verwiesen.

Mit der Ergdnzung im ersten Halbsatz in Bezug auf die
Gebdudeklasse wird zudem klargestellt, dass die
Erleichterungen fiir neue Bauteile auch in Anspruch
genommen werden kénnen, wenn das Gebdude durch den
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Warum für Geschoss ohne Dachschrägen wie z.B. Staffelgeschosse höhere Anforderungen gelten als für Dachräume mit Dachschrägen ist u.E. nicht nachvollziehbar.
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2. die Tliren vom notwendigen Treppenraum zu
Kellergeschossen mindestens feuerhemmend,
rauchdicht und selbstschlieBend sind,

3: der notwendige Treppenraum nach § 35
Absatz 8 entraucht werden kann und

4. Wohnungseingangstiiren der neu geschaffenen
Wohnungen mindestens feuerhemmend, rauchdicht
und selbstschlieBend sind, sofern im notwendigen
Treppenraum die notwendige Treppe oder Wand-
und Deckenbekleidungen aus brennbaren
Baustoffen bestehen oder die iibrigen Tiiren des
notwendigen Treppenraums nicht mindestens den
Anforderungen nach § 35 Absatz 6 entsprechen.

1. die Tiiren vom notwendigen Treppenraum zu
Kellergeschossen mindestens feuerhemmend,
rauchdicht und selbstschlieend sind,

2. der notwendige Treppenraum nach § 35 Absatz
8 entraucht werden kann und

3. Wohnungseingangstiiren der neu geschaffenen
Wohnungen mindestens feuerhemmend, rauchdicht
und selbstschlieBend sind, sofern im notwendige
Treppenraum die notwendige Treppe oder Wand-
und Deckenbekleidungen aus brennbaren
Baustoffen bestehen oder die librigen Tiiren des
notwendigen Treppenraums nicht mindestens den
Angderungen nach § 35 Absatz 6 entsprechen.

Dachgeschossausbau oder einer Aufstockung in der gleichen
Gebdudeklasse verbleibt.

Nummer 1 NEU entspricht der bisherigen Regelung Nummer 2

ALT.

-1 . a

Nummer 2 NEU entspricht der bisfgrigen Regelun&ylhmer 3

ALT.

Nummer 3 NEU entspricht der bisherigen Regelung Nummer 4

ALT.

Unseres Erachtens sollte die Sicherheitskaskade von oben nach
unten zunehmen. Warum die WE-Tlren im Dach hoherwertig sein
missen und der Bestandschutz fir Kellertiiren aufgehoben wird,
ist nicht nachvollziehbar und fuhrt zu erhdhten Baukosten und
langere Bauzeiten, z.B. bei Wohnungseigentiimergemeinschaften.
Dies stellt u.E. keine Erleichtrung dar.

3Fiir die neuen tragenden und aussteifenden sowie
raumabschlielenden Bauteile des
Dachgeschossausbaus oder der Aufstockung sind
die Anforderungen an die

Das ist ebenfalls eine Verschéarfung der Anforderungen, da die Tiren im
Bestand in der Regel nur dichtschlieRend sind. Auch hier bei WEGSs
schwierig umzusetzen.

In Satz 3 werden, wie bisher auch, die Anforderungen an die

Feuerwiderstandsfdhigkeit von tragenden, aussteifenden und

raumabschlie3enden Bauteilen im Bereich des

Dachgeschossausbaus beziehungsweise fiir die neuen

Aufstockungen geregelt, welche in der Bauordnung mit einer
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Kutt, Manuela
Rechteck

Kutt, Manuela
Beschreibung
Unseres Erachtens sollte die Sicherheitskaskade von oben nach unten zunehmen. Warum die WE-Türen im Dach höherwertig sein müssen und der Bestandschutz für Kellertüren aufgehoben wird, ist nicht nachvollziehbar und führt zu erhöhten Baukosten und längere Bauzeiten, z.B. bei Wohnungseigentümergemeinschaften. Dies stellt u.E. keine Erleichtrung dar.

Kutt, Manuela
Hervorheben

Kutt, Manuela
Beschreibung
Das ist ebenfalls eine Verschärfung der Anforderungen, da die Türen im Bestand in der Regel nur dichtschließend sind. Auch hier bei WEGs schwierig umzusetzen. 
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B 5 . Cebéud
3-ausreichend:

(7) Fallen rechtmdafig bestehende Gebdude auf
Grund eines Dachgeschossausbaus oder einer
Aufstockung um meximelzwei-Geschosse-zu
Wohnzwecken rach-§2-Absatz3-Satz1-in die
Gebdudeklasse 5, git-Absatz6-enisprechend;

wenh

1. die-H6he von 13 m nach § 2 Absatz 3 Satz 2
nicht iberschritten wird und-die Bauteile-nach
) £ S 1 2 die Anf .
i .
o8 5 . Gebdud
3 erfiil

Feuerwiderstandsfdhigkeit der Gebdudeklasse 3
ausreichend.

“Im Falle eines Dachgeschossausbaus gilt § 30
Absatz 5 Satz 2 entsprechend.

(7) *Fallen rechtmaBig bestehende Gebdude auf
Grund eines Dachgeschossausbaus oder einer
einmaligen Aufstockung um ein Geschoss zu
Wohnzwecken in die Gebdudeklasse 5 oder
verbleiben in dieser Gebdudeklasse, so geniigen
fiir die neuen tragenden und aussteifenden sowie
raumabschlieflenden Bauteile die Anforderungen
an die Feuerwiderstandsfdhigkeit

1. der Gebdudeklasse 3, wenn eine Hohe von 13
Meter nach § 2 Absatz 3 Satz 2 nicht iberschritten
wird,

Gebdudeklassen verkniipft sind. Dies gilt auch fir
Dachgauben als Teil des Dachaufbaus. Satz 4 regelt
ausschliefllich die Anforderungen an die
Feuerwiderstandsfahigkeit, nicht jedoch die Ausfiihrung der
Bauteile, die in der Gebdudeklasse 3 anders sein kdnnen als
in der Gebdudeklasse 4. Hier gelten weiterhin die
Ausfiihrungsanforderungen der tatsdchlichen Gebdudeklasse.
Zur Klarstellung wurde der Begriff Feuerwiderstand durch
Feuerwiderstandsfdhigkeit ersetzt.

Der neue Satz 4 ibernimmt an dieser Stelle des § 48 die
Erleichterung des § 30 Absatz 5 Satz 2 MBO.

Absatz 7 Satz 1 erleichtert wie bisher die Anforderungen an
die neuen Bauteile bei Dachgeschossausbauten und
Aufstockungen, wenn sie hierdurch in die Gebdudeklasse 5
fallen und neu ergdnzend, in dieser verbleiben. Hierbei wird
unter Nummer 1 zwischen Gebduden mit einer Héhe von bis
zu 13 m sowie unter Nummer 2 mit einer Héhe von bis zu 22 m
unterschieden. Zur Klarstellung wurde der Begriff
Feuerwiderstand durch Feuerwiderstandsfahigkeit ersetzt.

Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 gestattet, wie bisher auch, bei
Gebduden mit Nutzungseinheiten von mehr als 400 m? Brutto-
Grundflache, dass flir neue Bauteile die Anforderungen an
den Feuerwiderstand der Gebd&udeklasse 3 geniigen, sofern
das Gebdude nach der Aufstockung bzw. des
Dachgeschossausbaus eine Héhe von 13 m nach § 2 Absatz 3
nicht liberschreitet und die bestehenden Gebdude oder
Bauteile den Absatz 6 Satze 1 und 2 erfiillen.
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2. die Hohe von 22 m nach § 2 Absatz 3 Satz 2

nicht Gberschritten wird
Absatz 6-Satz Lund 2 die-Anforderungen-an
" .

£l T .
Stoiclei ist_sof

T L Brei 015
unterschreitet:

D.h. héhere Aufstockung
sind bei Holzbalkendecken
ausgeschlossen?

2

v

2. der Gebdudeklasse 4, wenn eine Hohe von 22
Meter nach § 2 Absatz 3 Satz 2 nicht iiberschritten
wird.

2Fiir bestehende Gebdude und Bauteile gilt
Absatz 6 entsprechend.

(8) *Die Abséitze 6 und 7 gelten entsprechend auch
fiir bestehende Gebdude, die einmalig um
maximal zwei Geschosse zu Wohnzwecken
aufgestockt werden, wenn die bestehenden
tragenden, aussteifenden und
raumabschlieBenden Wénde und Stiitzen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und im
Treppenraum eine trockene Steigleitung
vorhanden ist, sofern das Treppenauge eine lichte
Breite von 0,15 Meter unterschreitet.

Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 zielt auf Geb&ude ab einer Hohe
von 13 m bis zur Hochhausgrenze von 22 m ab. Die neuen
Bauteile (fragende, aussteifende und raumabschlieBende
Bauteile) darf erleichternd die Anforderungen an den
Feuerwiderstand der Gebdudeklasse 4 erfiillen, sofern die
bestehenden Gebdude oder Bauteile den Absatz 6 Satze 1
und 2 erfiillen. Zur weiteren Erleichterung wird in Anlehnung an
den Regelungsvorschlag zu § 51 a MBO die Anforderung der
trockenen Steigleitung gestrichen.

Absatz 7 Satz 2 regelt, dass auch fiir bestehende Gebdude
und Bauteile der zukiinftigen Gebdudeklasse 5
Erleichterungen unter den Voraussetzungen von Absatz 6
Nummer 1 - 3 gelten. Der Verweis auf § 81 Absatz 2 unter
Absatz 6 Satz 2 wird in der Begriindung zum Absatz 5
erldutert.

Um das brandschutztechnische Sicherheitsniveau zu
gewdhrleisten (wirksame Léscharbeiten i.S.v. § 14 BauO Bln)
und zweigeschossige Aufstockungen auch in Holzbauweise zu
ermoglichen, erlaubt Absatz 8 die Anwendung der
Erleichterungen analog zu den eingeschossigen
Aufstockungen nur unter bestimmten Bedingungen.

Eine zweigeschossige Aufstockung in Holzbauweise ist
vertretbar, wenn bestehende Wande und Stitzen nicht
brennbar sind; bestehende Decken, z.B. Holzbalkendecken,

C—
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§ 49
Stellplatze, Abstellplatze fir Fahrrader
(2)...

(2) *Bei der Errichtung von baulichen Anlagen, die
Fahrradverkehr erwarten lassen, sind Abstellplatze
fir Fahrrader in ausreichender Anzahl und Gréfle
herzustellen. 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
3Die Abstellplatze sind auf dem Baugrundstiick
oder auf den davor gelegenen &ffentlichen
Flachen zu schaffen.

(3) Die Herstellung der Abstellplatze fiir Fahrrader
nach Absatz 2 darf auch durch Zahlung eines
Ablésebetrages vor Baubeginn erfiillt werden. 2Die
fir das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung
erldsst durch Rechtsverordnung Vorschriften iiber

2Neue tragende, aussteifende und
raumabschlieBende Bauteile aus brennbaren
Baustoffen miissen den Anforderungen nach § 26
Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 entsprechen.

§ 49
Stellplatze, Abstellplatze fir Fahrréader
(2)...

(2) *Bei der Errichtung von baulichen Anlagen, die
Fahrradverkehr erwarten lassen, sind Abstellplatze
fur Fahrrader in ausreichender Anzahl und Gréf3e
herzustellen. 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
3Die Abstellplatze sind auf dem Baugrundstiick
oder auf den davor gelegenen &ffentlichen
Fladchen zu schaffen.

(3) Die Herstellung der Abstellplatze fiir Fahrrader
nach Absatz 2 darf auch durch Zahlung eines
Ablésebetrages vor Baubeginn erfiillt werden. 2Die
fir das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung
erldsst durch Rechtsverordnung Vorschriften iiber

~
sind aufgrund der typischen Berliner Bestandssituation von

dieser Regelung ausgeno .

Satz 2 soll insbesondere sicherstellen, dass neue brennbare

Bauteile bei einer zweigeschossigen Aufstockung
(Holzbauweise) keine brennbare Ddmmung enthalten
(Glimmverhalten). Satz 2 schlief3t die Anwendung von § 26
Absatz 3 BauO Bln bzw. der Musterholzbaurichtlinie mit ein.

Satz 3, der Bezug auf die Hohe/Herleitung des Abldsebetrags
nimmt, wird gestrichen.

Die Erklarung, wie die Ablésebetrdge zustande kommen, wird
in die FahradAblVO aufgenommen, die aufgrund des § 49
Absatz 3 Satz 2 erlassen wurde.
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die Héhe der Ablésebetrage. *Bie-Ablésebetrége
irfen90D "
Beriicksichii
licer G eksfli - en.

“Die Abldsebetrage sind ausschlieBlich fiir den Bau
von Fahrradabstellpldtzen im Bereich von
offentlichen Verkehrsflachen oder anderen
geeigneten Grundstiicksflachen zu verwenden.

8§50
Barrierefreies Bauen

(1) *In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen
missen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei autzberund iiber den iiblichen
Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. 2Diese
Verpflichtung kann auch durch barrierefrei
nutzbere Wohnungen in mehreren Geschossen
erfiillt werden. 3Eine Wohnung ist barrierefrei
ntizber, wenn insbesondere

1. die Wohnung stufen- und schwellenlos
erreichbar ist,

2. die lichte Durchgangsbreite von Eingangstiiren
von Wohnungen mindestens 0,90 Meter, die der
tibrigen Tiiren in der Wohnung mindestens 0,80
Meter betragen,

die Héhe der Ablésebetrdge. ®Die Ablésebetrage
sind ausschliefllich fiir den Bau von
Fahrradabstellpldtzen im Bereich von o&ffentlichen
Verkehrsfldchen oder anderen geeigneten
Grundstiicksfldchen zu verwenden.

§ 50
Barrierefreies Bauen

(1) *In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen
missen die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei und liber den {blichen Hauptzugang
barrierefrei erreichbar sein. ?Diese Verpflichtung
kann auch durch barrierefreie Wohnungen in
mehreren Geschossen erflillt werden. 3Eine
Wohnung ist barrierefrei, wenn insbesondere

1. die Wohnung stufen- und schwellenlos
erreichbar ist,

2. die lichte Durchgangsbreite von Eingangstiiren
von Wohnungen mindestens 0,90 Meter, die der
tibrigen Tiiren in der Wohnung mindestens 0,80
Meter betragen,

Barrierefreiheit ist schon in § 2 Abs. 9 definiert, schlief3t

Nutzbarkeit ein

Keine inhaltliche Anderung, aber bessere Lesbarkeit
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3. die Bewegungsflachen in Wohn- und
Schlafrdumen sowie Kiichen und Badern
mindestens 1,20 Meter x 1,20 Meter betragen und

4. mindestens ein Bad einen bodengleichen
Duschplatz hat.

“In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen und
mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1 erforderlichen
Aufziigen muss die Halfte der Wohnungen
barrierefrei nutzbar sein.

SWird ab dem 1. Januar 2025 ein Bauvorhaben
gemdf § 62 angezeigt oder ein bauaufsichtliches
Verfahren gemaf3 § 63 oder § 64 beantragt,
missen zusdatzlich insgesamt drei Viertel der
Wohnungen barrierefrei erreichbar sein und es
muss in-Gebé&udenmit mehr als 100 Wohnungen
eine der barrierefrei nutzbaren Wohnungen je 100
Wohnungen rollstuhlgerecht errichtet-werden.

®Die Satze 1 bis 3 gelten nicht, wenn durch
nachtraglichen Ausbau des Dachgeschosses,
durch Aufstockung um bis zu zwei Geschosse oder
durch Teilung von Wohnungen zusétzliche
Wohnungen entstehen.

3. die Bewegungsflachen in Wohn- und
Schlafrdumen sowie Kiichen und Badern
mindestens 1,20 Meter x 1,20 Meter betragen und

4. mindestens ein Bad einen bodengleichen
Duschplatz hat.

“In Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen und
mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1 erforderlichen
Aufziigen muss die Halfte der Wohnungen
barrierefrei nutzbar sein.

SWird ab dem 1. Januar 2025 ein Bauvorhaben
gemdfB § 62 angezeigt oder ein bauaufsichtliches
Verfahren gemaf3 § 63 oder § 64 beantragt,
missen zusatzlich insgesamt drei Viertel der
Wohnungen barrierefrei erreichbar sein und es
muss bei der Errichtung von mehr als 100
Wohnungen eine der barrierefrei nutzbaren
Wohnungen je 100 Wohnungen rollstuhlgerecht
hergestellt werden

®Die Satze 1 bis 3 gelten nicht, wenn durch
nachtraglichen Ausbau des Dachgeschosses,
durch Aufstockung um bis zu zwei Geschosse oder
durch Teilung von Wohnungen zusatzliche
Wohnungen entstehen.

Da im Land Berlin nur eine geringe Anzahl von Gebduden mit
mehr als 100 Wohneinheiten vorhanden ist, wurde der bislang
geltende geb&udebezogene Schwellenwert zur Auslésung der
Verpflichtung zur Errichtung von R-Wohnungen in der Praxis
nur selten erreicht. Durch die nun in Satz 5 vorgesehene
Anderung wird dieser Umstand aufgegriffen. Kiinftig kniipft die
Verpflichtung nicht mehr an das einzelne Gebdude, sondern
an das gesamte Vorhaben an. Da ein Vorhaben mehrere
Gebdude umfassen kann, ermdglicht die neue Regelung eine
flexible Zuordnung der herzustellenden R-Wohnungen
innerhalb des Vorhabens.
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(2) *Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zugdnglich
sind, missen in den dem allgemeinen Besucher-
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei
sein. 2Dies gilt insbesondere fiir

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungs- und
Erziehungswesens,

2. Sport- und Freizeitstétten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4. Biiro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebdude,

5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstdtten,
6. Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

3Verwaltungs- und Gerichtsgebdude miissen
barrierefrei sein.

“Offentlich und nicht &ffentlich zugéngliche
Birogebdude mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1
erforderlichen Aufziigen miissen barrierefrei sein.

SFiir die der zweckentsprechenden Nutzung
dienenden Rdume und Anlagen geniigt es, wenn
sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind.

(3} Bauliche / : 2 i

(2) *Bauliche Anlagen, die 6ffentlich zugdnglich
sind, missen in den dem allgemeinen Besucher-
und Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei
sein. 2Dies gilt insbesondere fiir

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungs- und
Erziehungswesens,

2. Sport- und Freizeitstétten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4. Biiro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebdude,

5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstdtten,
6. Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

3Verwaltungs- und Gerichtsgebdude miissen
barrierefrei sein.

“Offentlich und nicht 6ffentlich zugdngliche
Bilirogeb&ude mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1
erforderlichen Aufziigen miissen barrierefrei sein.

®Fiir die der zweckentsprechenden Nutzung
dienenden Rdume und Anlagen geniigt es, wenn

sie in dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind.

5Bei der Herstellung von Toilettenrdumen miissen
diese in der erforderlichen Anzahl barrierefrei
sein; sie sind zu kennzeichnen.

Satz 6 wird inhaltlich aus dem gestrichenen Absatz 3 Satz 9
ibernommen.

Die Satze 1 bis 8 werden ersatzlos gestrichen. Die
Regelungen sollten nicht zusatzlich in der BauO aufgefiihrt
werden, da alle dort genannten Anforderungen bereits in den
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. o 2or T . .
5 f 30 ik
. s 6D it sein: sie.mi

{4} Fiir bauliche Anlagen, die iiberwiegend von
Menschen mit Behinderungen oder aufgrund von
Alter oder Krankheit beeintrGchtigten Menschen
genutzt werden oder ihrer Betreuung dienen,
gelten Absatz 2 Satz 5 und Absetz3-Setz 9
entsprechend, soweit nicht in anderen Vorschriften
Regelungen zur Barrierefreiheit getroffen werden.

(3) Fiir bauliche Anlagen, die iiberwiegend von
Menschen mit Behinderungen oder aufgrund von
Alter oder Krankheit beeintrachtigten Menschen
genutzt werden oder ihrer Betreuung dienen,
gelten Absatz 2 Satz 5 und Satz 6 entsprechend,
soweit nicht in anderen Vorschriften Regelungen
zur Barrierefreiheit getroffen werden.

Technischen Baubestimmungen (DIN 18040-1) wiederzufinden
und dort abschlief3end beschrieben sind. In Anbetracht
etwaiger Anderungen der DIN 18040 im Zuge ihrer
derzeitigen Aktualisierung sind Erleichterungen geplant, die
aufgrund der Normenhierarchie mit dem jetzigen Text des §
50 Abs. 3 nicht vereinbar sind und deshalb nicht ohne
Gesetzesdnderung der BauO Bln umgesetzt werden kdnnen.
Konkret betrifft dies bspw. die Rampen, die bei einer Breite
von mehr als 1,50 m in Zukunft eine Strecke von 10 m statt 6 m
iberwinden diirfen ohne Zwischenpodest.

Satz 9 findet sich in Abs. 2 S. 6 wieder.

Satz 10 wird aufgrund von Doppelung von § 39 Abs. 4 Satz 5
gestrichen.

Redaktionelle Anderung bei Verlagerung von Absatz 3 Satz 9
nach Absatz 2 Satz 6.
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{5) Sollen rechtmdfig bestehende bauliche
Anlagen nach Absatz 2 in ihrer Nutzung gedndert
werden, gelten die in Absatz 2 genannten
Anforderungen entsprechend.

{6} Von den Absdtzen 1 bis 5 diirfen Abweichungen
gemdB § 67 Absatz 1 nur zugelassen werden,
soweit die Anforderungen

1. wegen schwieriger Geldndeverhdltnisse,

2. wegen des Einbaus eines sonst nicht
erforderlichen Aufzugs oder

3. wegen unglinstiger vorhandener Bebauung

nur mit einem unverhdltnismaBigen Mehraufwand
erfiillt werden kénnen.

§51
Sonderbauten und Garagen

“Erleichterungen von Satz 3 Nummer 16 diirfen nur
unter den Voraussetzungen des § 50 Absatz6
gestattet werden.

(4) Sollen rechtmdfig bestehende bauliche
Anlagen nach Absatz 2 in ihrer Nutzung gedndert
werden, gelten die in Absatz 2 genannten
Anforderungen entsprechend.

(5) Von den Absdtzen 1 bis 4 diirfen Abweichungen
gemdf § 67 Absatz 1 nur zugelassen werden,
soweit die Anforderungen

1. wegen schwieriger Geldndeverhdltnisse,

2. wegen des Einbaus eines sonst nicht
erforderlichen Aufzugs oder

3. wegen unglinstiger vorhandener Bebauung

nur mit einem unverhdltnismdaBigen Mehraufwand
erfiillt werden kénnen.

§51
Sonderbauten und Garagen

“Erleichterungen von Satz 3 Nummer 16 diirfen nur
unter den Voraussetzungen des § 50 Absatz 5
gestattet werden.

Durch das Verschieben der Pflicht zu Herstellung von
barrierefreien ToilettenrGumen von § 50 Abs. 3 Satz 9 BauO
Bln a.F. in § 50 Absatz 2 Satz 6 BauO Bln-Entwurf umfasst
Absatz 4 nun auch eindeutig die grundsdtzliche
Nachristpflicht von barrierefreien Toiletten bei
Nutzungsdnderungen. Diese bisher nur untergesetzlich
geregelte Pflicht wurde hiermit auf Gesetzesebene gehoben.

Redaktionelle Anderung aufgrund Streichung von Absatz 3

Redaktionelle Anderung aufgrund der Neunummerierung der
Absatze in § 50.
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8§60

Vorrang anderer Gestattungsverfahren

1

2Die Zulassung, Genehmigung oder Erlaubnis im
Sinne von Satz 1 ist im Einvernehmen mit der
Bauaufsichtsbehérde zu erteilen. *Das
Einvernehmen gilt als hergestellt, wenn es nicht
einen Monat nach Eingang der vollstandigen
Unterlagen verweigert wird. “Wenn zur Beurteilung
einer Anlage nach Satz 1 durch die
Bauaufsichtsbehorde eine Behdrde oder sonstige
Stelle zu beteiligen ist, verléngertsich-die-Frist-um
. M . § 694 2 Stz b

entsprechend.

8§61

Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von
Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind
1...

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien:

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und
Auf3enwandfléchen, sowie die damit verbundene

8§60

Vorrang anderer Gestattungsverfahren

1

2Die Zulassung, Genehmigung oder Erlaubnis im
Sinne von Satz 1 ist im Einvernehmen mit der
Bauaufsichtsbehérde zu erteilen. *Das
Einvernehmen gilt als hergestellt, wenn es nicht
einen Monat nach Eingang der vollstandigen
Unterlagen verweigert wird. “Wenn zur Beurteilung
einer Anlage nach Satz 1 durch die
Bauaufsichtsbehorde eine Behdrde oder sonstige
Stelle zu beteiligen ist, gilt § 69 Absatz 2 Satz 4 bis
6 entsprechend.

8§61

Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von
Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind
1...

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien:

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und
Auf3enwandfléchen, sowie die damit verbundene

Es handelt sich um eine Anpassung und redaktionelle
Anderung aufgrund der Anderungen in § 69 Absatz 2.
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Anderung der Nutzung oder der duBeren Gestalt
des Gebdudes,

b) gebdudeunabhdngige Solaranlagen mit einer
Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtldnge bis zu 9
m)

c) Windenergieanlagen bis zu 10 Meter Héhe
gemessen von der Geldndeoberfldche bis zum

héchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Fléche

und einem Rotordurchmesser bis zu drei Metern
aufler in reinen Wohngebieten;

Anderung der Nutzung oder der GuBeren Gestalt
des Gebdudes,

b) gebdudeunabhdngige Solaranlagen mit einer
Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtldnge bis zu 9
ml

c) Windenergieanlagen bis zu 10 Meter Héhe
gemessen von der Geldndeoberfldche bis zum

héchsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Flache

und einem Rotordurchmesser bis zu drei Metern
aufler in reinen Wohngebieten,

d) Anlagen zur Wasserstofferzeugung, sofern der
darin erzeugte Wasserstoff dem Eigenverbrauch
in den baulichen Anlagen dient, fiir die sie
errichtet werden,

Ubernahme MBO Regelung:

Von der Genehmigungsplflicht freigestellt werden soll die
Wasserstofferzeugung in Fallen, in denen der erzeugte
Wasserstoff in den versorgten Gebduden genutzt wird. Nicht
freigestellt werden soll die Wasserstoffproduktion zum Zwecke
des Verkaufs oder der stofflichen Verwendung. Von der
Freistellung umfasst sind dabei auch Anlagen der
Quartiersversorgung.

Ergdnzend zu der ausschliefllichen Freistellung der
Wasserstofferzeugung nach Buchstabe d) (neu) - also der
Elektrolyseure - werden zur Nutzung des Wasserstoffs.
Brennstoffzellen und Wasserstoffspeicher bendtigt, wofiir es
abhdngig von der Grof3e bereits Freistellungen (fiir
Brennstoffzellen als Teil der TGA gem. Nr. 2 und fiir Speicher
als ortsfeste Behdlter bis 6 m* gem. Nr. 6 gibt.

Zugehérige Behdlter sind in dem in Nummer 6 Buchst. a
genannten Umfang ebenfalls verfahrensfrei.
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4. ...

5. folgende Masten, Antennen und &hnliche
Anlagen:

a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b
Antennen einschlieflich der Masten mit einer Hohe
bis zu 15 Meter auf Gebduden gemessen ab dem
Schnittpunkt der Anlage mit der Dachhaut, im
Auf3enbereich freistehend mit einer Héhe bis zu 20
Meter und Parabolantennen mit einem
Durchmesser bis zu 1,20 Meter und zugehdriger
Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt
bis zu 10 Kubikmeter sowie, soweit sie in, auf oder
an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet
werden, die damit verbundene Anderung der
Nutzung oder der Guf3eren Gestalt der Anlage,

e) Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von
Wasserstoff sowie die zugehérigen Gasspeicher,
bei denen die Prozessschritte Erzeugung und
Nutzung in einem werksmdflig hergestellten Gerdt
kombiniert sind und die Speichermenge 20 kg
nicht iiberschreitet;

4. ...

5. folgende Masten, Antennen und &hnliche
Anlagen:

a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b
Antennen einschliefllich der Masten mit einer Hohe
bis zu 15 Meter auf Gebduden gemessen ab dem
Schnittpunkt der Anlage mit der Dachhaut, im
Auf3enbereich freistehend mit einer Héhe bis zu 20
Meter und Parabolantennen mit einem
Durchmesser bis zu 1,20 Meter und zugehdriger
Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt
bis zu 10 Kubikmeter sowie, soweit sie in, auf oder
an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet
werden, die damit verbundene Anderung der
Nutzung oder der Guf3eren Gestalt der Anlage; bei
Masten mit mehr als 10 Meter H6he muss vor
Baubeginn die Standsicherheit der Mafinahme
durch einen qualifizierten Tragwerksplaner im

Ubernahme MBO Regelung:

Integrierte Wasserstoffanlagen (bspw.: Solar-Wasserstoff-
Systeme oder Brennstoffzellenheizgerdte mit Reformer) sollen
einschliefilich ihrer Speicher von der Genehmigungspflicht
freigestellt werden. Die zuldssige Speichermenge ist dabei auf
einen haushaltsiiblichen Mafistab begrenzt.

Anmerkung zur Speichermenge: Das Speichervolumen eines
H2-Gas-Flaschenbiindels (300 bar/50 ) aus 16 Flaschen:
Fillmenge: 201 m3n, Fillgewicht: ca. 16 kg Wasserstoff

Ubernahme MBO Regelung:

Da bei einer Masthéhe von mehr als 10 m
Standsicherheitsprobleme denkbar sind, soll vor Baubeginn
vom Bauherrn ein qualifizierter Tragwerksplaner im Sinne des
§ 66 Abs. 2 eingeschaltet werden. Die Beurteilung der
Standsicherheit und ein gegebenenfalls erforderlicher
rechnerischer Nachweis erfolgen nur gegeniiber dem
Bauherrn. Eine Beteiligung der Bauaufsichtsbehérde ist nicht
erforderlich.

Es handelt sich zwar um keine Vereinfachung, die Regelung ist
aber erforderlich, da die erweiterte Verfahrensfreiheit fiir
Masten in der Vergangenheit im Hinblick auf die
Standsicherheit zu Schwierigkeiten gefiihrt hat, die unter
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b) Masten und Unterstiitzungen fir
Fernsprechleitungen, fiir Leitungen zur Versorgung
mit Elektrizitat, fiir Seilbahnen und fiir Leitungen
sonstiger Verkehrsmittel, fiir Sirenen und fiir
Fahnen,

c) Masten, die aus Griinden des Brauchtums
errichtet werden,

d) Signalhochbauten fiir die Landesvermessung,

e) Flutlichtmasten mit einer Hohe bis zu 10 m;

Sinne des § 66 Absatz 2 beurteilt und im
erforderlichen Umfang nachgewiesen werden,

b) Masten und Unterstiitzungen fiir
Fernsprechleitungen, fiir Leitungen zur Versorgung
mit Elektrizitat, fir Seilbahnen und fiir Leitungen
sonstiger Verkehrsmittel, fiir Sirenen und fiir
Fahnen,

c) Masten, die aus Griinden des Brauchtums
errichtet werden,

d) Signalhochbauten fiir die Landesvermessung,
e) Flutlichtmasten mit einer Hohe bis zu 10 m,

f) ortsverdnderliche Antennenanlagen, die
fiir langstens 24 Monate aufgestellt werden; bei
Masten mit mehr als 10 Meter Hohe muss vor
Baubeginn die Standsicherheit der Mafinahme
durch einen qualifizierten Tragwerksplaner im
Sinne des § 66 Abs. 2 beurteilt und im
erforderlichen Umfang nachgewiesen werden;

anderem auch starkeren Winden aufgrund des Klimawandels
zuzuschreiben sind.

Ubernahme MBO Regelung:

Ortsverdnderliche Antennenanlagen, die fiir [dngstens 24
Monate aufgestellt werden, werden neu aufgenommen.
Dadurch soll der aus verschiedenen Griinden wichtige
Mobilfunkausbau erleichtert werden. Die verfahrensfrei
mogliche Aufstelldauer von 24 Monaten ist ausreichend, um
entweder einen Standort fiir eine dauerhaft zu errichtende
Anlage zu finden oder eine Baugenehmigung fiir eine ldngere
Aufstellzeit zu erreichen. Da bei einer Masthéhe von mehr als
10 m Standsicherheitsprobleme denkbar sind, soll vor
Baubeginn vom Bauherrn ein qualifizierter Tragwerksplaner im
Sinne des § 66 Abs. 2 eingeschaltet werden. Die Beurteilung
der Standsicherheit und ein gegebenenfalls erforderlicher
rechnerischer Nachweis erfolgen nur gegeniiber dem
Bauherrn. Eine Beteiligung der Bauaufsichtsbehérde ist nicht
erforderlich.
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6. ...
15. folgende sonstige Anlagen:

a) Zapfsdulen und Tankautomaten genehmigter
Tankstellen, sowie Ladestationen fiir
Elektromobilitdt und die damit verbundene
Anderung der Nutzung,

(2)...

(5) Werfahrensfreie Bauvorhaben und die
Beseitigung von Anlagen miissen den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. ?Die
Bauaufsichtsbehorde kann jederzeit
bauaufsichtliche Maflnahmen ergreifen.

6. ...
15. folgende sonstige Anlagen:

a) Zapfsdulen und Tankautomaten genehmigter
Tankstellen, sowie Ladestationen fiir
Elektromobilitat einschlief3lich technischer
Nebenanlagen und die damit verbundene
Anderung der Nutzung,

(2)...

(5) Werfahrensfreie Bauvorhaben und die
Beseitigung von Anlagen miissen den 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. 2Die
Bauaufsichtsbehorde kann jederzeit
bauaufsichtliche Maf3lnahmen ergreifen.
3Bauvorhaben sind nur verfahrensfrei, wenn sie
nicht Teil eines insgesamt
genehmigungsbediirftigen Bauvorhabens oder

eines insgesamt freigestellten Bauvorhabens sind.

“Im Falle genehmigter oder

genehmigungsfreigestellter Vorhaben kénnen ab

Zuldssigkeit des Baubeginns verfahrensfreie
Vorhaben nach Absatz 1 ohne Nachtrag bis zur
Fertigstellung durchgefiihrt werden; samtliche
Anderungen sind vor Aufnahme der Nutzung in
angepassten Bauvorlagen darzustellen.

Es handelt sich um eine Klarstellung.

Mit Satz 3 wird eine klarstellende Regelung aufgenommen, da
es hierzu oftmals Nachfragen gab, die jeweils der Klarstellung
bedurften.

Teilweiser Entfall von Nachtrdgen wéhrend der
Bauausfiihrung:

Was nach der Fertigstellung verfahrensfrei durchgefiihrt
werden kdnnte, soll auch nach dem zul&ssigen Baubeginn bis
zur Fertigstellung verfahrensfrei sein. In diesem Fall muss
allerdings vor der anzeigepflichtigen Nutzungsaufnahme in
einer Uberarbeitung der betreffenden Bauvorlagen jede
Anderung dargestellt werden.
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§62
Genehmigungsfreistellung

(1) *Keiner Genehmigung bedarf unter den
Voraussetzungen des Absatzes 2 die Errichtung,
Anderung und Nutzungsénderung baulicher
Anlagen, die keine Sonderbauten sind.

2Satz 1 gilt nicht fiir Werbeanlagen.

3Satz 1 gilt nicht fiir die Errichtung, Anderung oder
Nutzungsénderung

1. eines oder mehrerer Gebdude, wenn dadurch
dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit
einer Gréf3e von insgesamt mehr als 2500
Quadratmeter Brutto-Grundfldche geschaffen
werden, und

2. baulicher Anlagen, die 6ffentlich zugénglich
sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung
durch mehr als 50 zusatzliche Besucher ermdglicht
wird,

die innerhalb des angemessenen
Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im
Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der

§ 62
Genehmigungsfreistellung

(1) *Keiner Genehmigung bedarf unter den
Voraussetzungen des Absatzes 2

a) die Errichtung, Anderung und Nutzungsdnderung
baulicher Anlagen, die keine Sonderbauten sind
und

b) die Modernisierung und der Ersatz von Anlagen
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbarer
Energie (Repowering).

2Satz 1 gilt nicht fiir Werbeanlagen.

3Satz 1 gilt nicht fiir die Errichtung, Anderung oder
Nutzungsdnderung

1. eines oder mehrerer Gebdude, wenn dadurch
dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit
einer Gréf3e von insgesamt mehr als 2500
Quadratmeter Brutto-Grundfldche geschaffen
werden, und

2. baulicher Anlagen, die 6ffentlich zugénglich
sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung
durch mehr als 50 zusatzliche Besucher ermdglicht
wird,

die innerhalb des angemessenen
Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im
Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der

Die Anderung dient der Umsetzung der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, wonach Kraftwerkserneuerungen bestehender
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien durch ein
vereinfachtes, ziigiges Verfahren erleichtert werden soll.

Durch die Anderung wird die Genehmigungsfreistellung auch
fir das Repowering von Anlagen erméglicht, die
Sonderbauten sind, soweit die sonstigen Voraussetzungen des
Absatzes 2 erfiillt sind. Das betrifft vorrangig
Windenergieanlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m.
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Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBL. | S.
1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 18. Juli 2017 (BGBL. | S. 2771) gedndert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung liegen;
ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht
bekannt, ist maf3geblich, ob sich das Vorhaben
innerhalb des Achtungsabstands des
Betriebsbereichs befindet.

(2) *Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben
genehmigungsfrei gestellt, wenn

1.es

a) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im
Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs
liegt und den Festsetzungen des Bebauungsplans
nicht widerspricht oder die erforderlichen

Befreiungen und-Ausnahmen rach-§ 3% des

Baugesetzbuchs erteilt worden sind oder

b) in einem planungsrechtlichen Bescheid
gemdB § 75 Absatz 2 abschlief3end als insgesamt

Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBL. | S.
1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 18. Juli 2017 (BGBL. | S. 2771) gedndert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung liegen;
ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht
bekannt, ist maBgeblich, ob sich das Vorhaben
innerhalb des Achtungsabstands des
Betriebsbereichs befindet.

(2) *Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben
genehmigungsfrei gestellt, wenn

1l.es

a) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im
Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2 des Baugesetzbuchs
liegt und den Festsetzungen des Bebauungsplans
nicht widerspricht oder die erforderlichen
Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen nach
dem Baugesetzbuch erteilt worden sind oder

b) in einem planungsrechtlichen Bescheid
gemdB § 75 Absatz 2 abschlief3end als insgesamt

Die Genehmigungsfreistellung stellt eine Art Anzeigeverfahren
fir Vorhaben dar, die keine Sonderbauten sind und die im
Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans liegen.
Durch die Ergdnzung wird sichergestellt, dass auch bei
Nutzung des sog. Bauturbos keine Baugenehmigung
erforderlich ist, allerdings unter der Voraussetzung, dass die
erforderlichen Bescheide erteilt worden sind. Bei deren
Beantragung wird die ggf. erforderliche Zustimmung
eingeholt, sodass das Verfahren beschleunigt wird.

Die Regelungen des § 246e BauGB ist zeitlich befristet und
die Zustimmung der Gemeinde kann im Rahmen dieser Bau-
Turbo-Regelung nur bis zum 31.12.2030 erteilt werden.
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planungsrechtlich zul@ssig festgestellt worden ist
oder

c) die Anderung und Nutzungsdnderung von
Dachgeschossen zu Wohnzwecken einschlief3lich
der Errichtung von Dachgauben im
Anwendungsbereich des § 34 Absatz 1 Satz 1 des
Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat,

2. die Erschliefung im Sinne des Baugesetzbuchs
gesichert ist und

3. die Bauaufsichtsbehérde nicht innerhalb der
Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklart, dass das
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
durchgefiihrt werden soll, oder eine vorlaufige
Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des
Baugesetzbuchs ausspricht.

2Werden im Laufe eines anhéngigen
Baugenehmigungsverfahrens die Voraussetzungen
des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe a erfiillt oder
lagen diese Voraussetzungen bereits bei
Antragsstellung vor, so gilt der Bauantrag als
Einreichung der Bauunterlagen nach Absatz 3

Satz 1, wenn nicht die Bauaufsichtsbehérde das
Baugenehmigungsverfahren fortsetzt; die Bauherrin
oder der Bauherr ist hieriiber zu unterrichten.

planungsrechtlich zul@ssig festgestellt worden ist
oder

c) die Anderung und Nutzungsdnderung von
Dachgeschossen zu Wohnzwecken einschlieflich
der Errichtung von Dachgauben im
Anwendungsbereich des § 34 Absatz 1 Satz 1 des
Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat,

2. die Erschlieflung im Sinne des Baugesetzbuchs
gesichert ist und

3. die Bauaufsichtsbehérde nicht innerhalb der
Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklart, dass das
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
durchgefiihrt werden soll, oder eine vorlaufige
Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des
Baugesetzbuchs ausspricht.

2Werden im Laufe eines anhéngigen
Baugenehmigungsverfahrens die Voraussetzungen
des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe a erfiillt oder
lagen diese Voraussetzungen bereits bei
Antragsstellung vor, so gilt der Bauantrag als
Einreichung der Bauunterlagen nach Absatz 3

Satz 1, wenn nicht die Bauaufsichtsbehérde das
Baugenehmigungsverfahren fortsetzt; die Bauherrin
oder der Bauherr ist hierliber zu unterrichten.
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(3) ...
(6) 5 66 bleibl unberihrt.

28 68 Absatz 2 Satz 1, § 72 Absatz 1, 2 Nummer 2
und Absatz 3 sowie § 73 Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 Satz 3 sind entsprechend anzuwenden

(3) ...

(6) Ist eine Priifung der Standsicherheit oder des
Brandschutzes nach § 66 vorgeschrieben, sind
diese zu priifen.

28 68 Absatz 2 Satz 1, § 69 Absatz 5, § 72 Absatz
1, 2 Nummer 2 und Absatz 3 sowie § 73 Absatz 1
Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 sind entsprechend
anzuwenden

In der Vergangenheit ist der bisherige Satz ,,§ 66 bleibt
unberiihrt.“ hdufig nicht verstanden worden. Teilweise wurde er
so interpretiert, dass § 66 nicht zu beachten sei, obwohl das
Gegenteil der Fall ist. Deshalb wird der Regelungszweck
deutlicher beschrieben und ausdriicklich geregelt. Da in der
Genehmigungsfreistellung das Bauvorhaben nur anzuzeigen
ist und keine Priifung erfolgt, wird auf die Priifung der
Standsicherheit oder des Brandschutzes nach § 66
ausdriicklich hingewiesen. Dies unterscheidet sich von den
Baugenehmigungsverfahren nach 8§ 63 bis 64, wo sie zu einer
Erweiterung des Priifprogramms fiihren.

Ubernahme MBO Regelung:

Die Anderung dient der Umsetzung der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, wonach eine Anlaufstelle zu bilden ist, die auf
Wunsch des Bauherrn wéhrend des gesamten
Verwaltungsverfahrens hinsichtlich aller erforderlicher
Genehmigungen berdt und unterstiitzt.

Bei der Genehmigungsfreistellung handelt es sich im Wortsinn
zwar nicht um eine Genehmigung. Bei sachgerechter
Auslegung der Richtlinie (EU) 2018/2001 diirften aber alle
Verwaltungsverfahren gemeint sein, die durchzufiihren sind,
um eine Anlage errichten und betreiben zu diirfen. Durch den
ergdnzenden Verweis auf § 69 Abs. 5 werden die fiir
Genehmigungsverfahren geltenden Regelungen zur
einheitlichen Stelle fiir die Genehmigungsfreistellung fiir
entsprechend anwendbar erklart.
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§63
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
1AuBer bei Sonderbauten werden gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften iiber
die Zuldssigkeit der baulichen Anlagen nach den
88 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. beantragte Zulassungen von Abweichungen im
Sinne des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2,

3. die Ubereinstimmung mit den Anforderungen
der 88 4 bis 6, 8 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und
§ 45,

4, die Sicherheit des offentlichen Verkehrs sowie

5. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher
Anforderungen, soweit wegen der
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder
ersetzt wird.

25 66 blei ihet.

§ 63
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
(1) *Auf3er bei Sonderbauten werden gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften iiber
die Zuldssigkeit der baulichen Anlagen nach den
88 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. beantragte Zulassungen von Abweichungen im
Sinne des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2,

3. die Ubereinstimmung mit den Anforderungen
der 8§84 bis 6, 8 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und
§ 45,

4, die Sicherheit des offentlichen Verkehrs sowie

5. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher
Anforderungen, soweit wegen der
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder
ersetzt wird.

’|st eine Priifung der Standsicherheit oder deg
Brandschutzes nach § 66 vorgeschrieben, wird im
Baugenehmigungsverfahren die Priifung
entsprechend erweitert.

In der Vergangenheit ist der bisherige Satz ,,§ 66 bleibt
unberiihrt.“ hufig nicht verstanden worden. Teilweise wurde er
so interpretiert, dass § 66 nicht zu beachten sei, obwohl das
Gegenteil der Fall ist. Deshalb wird der Regelungszweck
deutlicher beschrieben und die Erweiterung des
Prifprogramms nicht nur durch den Verweis, sondern
ausdriicklich geregelt.
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§ 63a

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren fiir
Werbeanlagen

!Bei Werbeanlagen, die nicht gemdaf3 § 61 Absatz
1 Nummer 12 verfahrensfrei sind, werden gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften iiber
die Zul@ssigkeit der baulichen Anlagen nach den
88 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung der Regelungen in
Gestaltungsverordnungen,

3. die Ubereinstimmung mit den Anforderungen
gemdf den §§ 6, 9 Absatz 1 und 2, §§ 10 und 16
Absatz 2 sowie beantragte Abweichungen im Sinne
des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2 und

(2) ‘Bei Anlagen, die in den Anwendungsbereich
der Richtlinie (EU) 2018/2001 fallen, ist iiber den
Bauantrag innerhalb eines Jahres nach
Vollstdndigkeit der Antragsunterlagen zu
entscheiden; die Bauaufsichtsbehorde kann diese
Frist gegeniiber dem Antragsteller aus wichtigem
Grund um bis zu einem Jahr verléngern. ?Der
Antrag gilt als genehmigt, wenn iiber ihn nicht
innerhalb der nach Satz 1 maf3geblichen Frist
entschieden worden ist.

§ 63a

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren fir
Werbeanlagen

1Bei Werbeanlagen, die nicht gemaf3 § 61 Absatz
1 Nummer 12 verfahrensfrei sind, werden gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften iiber
die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach den
88 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung der Regelungen in
Gestaltungsverordnungen,

3. die Ubereinstimmung mit den Anforderungen
gemdf den §§ 6, 9 Absatz 1 und 2, §§ 10 und 16
Absatz 2 sowie beantragte Abweichungen im Sinne
des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2 und

Ubernahme MBO Regelung:

Abs. 2 dient der Umsetzung der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie, wonach das Genehmigungsverfahren fiir die dort
genannten Windenergieanlagen nicht langer als ein Jahr
dauern darf. Nur in besonderen Fdllen ist eine Verldngerung
auf zwei Jahre moglich.

Die Folge einer Fristiiberschreitung wird in der Richtlinie (EU)
2018/2001 nicht geregelt. Eine in diesem Fall eintretende
Genehmigungsfiktion entspricht der Konzeption des § 42a
(Landes-)VwVIG.
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4. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher
Anforderungen, soweit wegen der
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder
ersetzt wird.

25 66 blei ihet.

§ 64
Baugenehmigungsverfahren
1Bei Sonderbauten wird gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften iiber
die Zuldssigkeit der baulichen Anlagen nach den
88 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung der Anforderungen nach den
Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses
Gesetzes,

3. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher
Anforderungen, soweit wegen der
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen

4. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher
Anforderungen, soweit wegen der
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder
ersetzt wird.

?Ist eine Priifung der Standsicherheit nach § 66
vorgeschrieben, wird im
Baugenehmigungsverfahren die Priifung
entsprechend erweitert.

§ 64
Baugenehmigungsverfahren
Bei Sonderbauten wird gepriift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften iiber
die Zuldssigkeit der baulichen Anlagen nach den
88 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung der Anforderungen nach den
Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses
Gesetzes,

3. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher
Anforderungen, soweit wegen der
Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen

Wie bei § 63 Absatz 1 Satz 2 wird der Regelungszweck
deutlicher beschrieben und die Erweiterung des
Prifprogramms nicht nur durch den Verweis, sondern
ausdriicklich geregelt. Er wird aber nur auf die Standsicherheit
bezogen, da der Brandschutznachweis bei Werbeanlagen
nicht erforderlich und nach § 4 BauVorlV auch nicht der
Bauaufsichtsbehorde vorzulegen ist.
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offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder
ersetzt wird.

25 66 blei ihet.

§ 66

Bautechnische Nachweise

(1) ...

(3) IDer Standsicherheitsnachweis muss
bauaufsichtlich gepriift sein

1. bei Gebduden der Gebdudeklassen 4 und 5,
oder

2. wenn dies nach Maf3gabe eines in der
Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 3 geregelten
Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei

a) Gebduden der Gebdudeklassen 1 bis 3,
b) Behaltern, Briicken, Stiitzmauern, Tribiinen,

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine
Gebdude sind, mit einer Héhe von mehr als 10 m;

offentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder
ersetzt wird.

’|st eine Priifung der Standsicherheit oder des
Brandschutzes nach § 66 vorgeschrieben, wird im
Baugenehmigungsverfahren die Priifung
entsprechend erweitert.

8§ 66

Bautechnische Nachweise

(1) ...

(3) 1Der Standsicherheitsnachweis muss
bauaufsichtlich gepriift sein

1. bei Gebduden der Gebdudeklassen 4 und 5,
oder

2. wenn dies nach Maf3gabe eines in der
Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 3 geregelten
Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei

a) Gebduden der Gebdudeklassen 1 bis 3,
b) Behaltern, Briicken, Stiitzmauern, Tribiinen,

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine
Gebdude sind, mit einer Héhe von mehr als 10 m,

In der Vergangenheit ist der bisherige Satz ,,§ 66 bleibt
unberiihrt.“ haufig nicht verstanden worden. Teilweise wurde er
so interpretiert, dass § 66 nicht zu beachten sei, obwohl das
Gegenteil der Fall ist. Deshalb wird der Regelungszweck
deutlicher beschrieben und die Erweiterung des
Prifprogramms nicht nur durch den Verweis, sondern
ausdriicklich geregelt.
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das gilt nicht fiir Wohngebd&ude der
Gebdudeklassen 1 und 2.

2Der Brandschutznachweis muss bauaufsichtlich
gepriift sein bei

1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Grof3garagen,
3. Gebduden der Gebdudeklassen 4 und 5

(4) ...

d) Fundamenten fiir Windenergieanlagen mit einer
Héhe von mehr als 10 Meter, deren weitere
Bestandteile dem Anwendungsbereich der
Richtlinie 2006/42/EG unterliegen;

das gilt nicht fiir Wohngebd&ude der
Gebdudeklassen 1 und 2.

2Der Brandschutznachweis muss bauaufsichtlich
gepriift sein bei

1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Grof3garagen,
3. Gebduden der Gebdudeklassen 4 und 5

(4) ...

Der Nachweis liber die Erfiillung der grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-anforderungen einer
Maschine ist bereits iber die Konformitatsvermutung von
Konformit&tserklarung und CE-Kennzeichnung nach
Maschinenrichtlinie gefiihrt. Sind die Fundamente nicht Teil der
Maschine, unterliegen sie dem Bauordnungsrecht und soll die
Standsicherheit fiir Windenergieanlagen ab einer Hohe von
mehr als 10 m tberprift werden.

Soweit der Ty nicht B feil der Moschine st ,
e Puifoflichi fir T | Fuod Sl LNL?
Buchst. C..
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§ 67
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

(1) *Die Bauaufsichtsbehérde soll Abweichungen
von Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund
dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen,
wenn sie unter Beriicksichtigung des Zwecks der
jeweiligen Anforderung und unter Wiirdigung der
offentlich-rechtlich geschiitzten nachbarlichen
Belange mit den 6ffentlichen Belangen,
insbesondere den Anforderungen des § 3 Satz 1,
vereinbar sind. 2Dies gilt insbesondere fiir

1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender
Gebdude dienen,

2. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung
erneuerbarer Energien oder

3. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und
Wohnformen.

38 86a Absatz 1 Satz 4 bleibt unberiihrt. “Der
Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn
bautechnische Nachweise bauaufsichtlich geprift
werden, es sei denn, 6ffentlich-rechtlich geschiitzte
nachbarliche Belange werden beriihrt.

§ 67
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

(1) *Die Bauaufsichtsbehérde soll Abweichungen
von Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund
dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen,
wenn sie unter Beriicksichtigung des Zwecks der
jeweiligen Anforderung und unter Wiirdigung der
offentlich-rechtlich geschiitzten nachbarlichen
Belange mit den 6ffentlichen Belangen,
insbesondere den Anforderungen des § 3 Satz 1,
vereinbar sind. ?Dies gilt insbesondere fiir

1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender
Gebdude dienen,

2. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung
erneuerbarer Energien oder

3. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und
Wohnformen.

3§ 86a Absatz 1 Satz 4 bleibt unberiihrt. “Der
Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn
bautechnische Nachweise bauaufsichtlich gepriift
werden, es sei denn, 6ffentlich-rechtlich geschiitzte
nachbarliche Belange werden beriihrt.
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(2) *Die Zulassung von Abweichungen nach
Absatz 1, von Ausnahmen wad-Befreiungen nach
§31 des-Baugeseizbuchs, von-Ausnahmennach
§-14-Abs—2-desBaugesetzbuehs, von
Abweichungen, die eine Ermessensentscheidung
nach der Baunutzungsverordnung verlangen, sowie
von Ausnahmen nach anderen
Rechtsverordnungen ist gesondert zu beantragen;
der Antrag ist zu begriinden. 2Fiir Anlagen, die
keiner Genehmigung bediirfen, sowie fir
Abweichungen von Vorschriften, die im
Genehmigungsverfahren nicht gepriift werden, gilt
Satz 1 entsprechend. 3Es gelten die §§ 68, 69
Absatz 1 bis 3, 70 bis 73 entsprechend. § 212a
Absatz 1 des Baugesetzbuchs findet Anwendung.

(3) ...
§ 69

Behandlung des Bauantrags

(1) ...

(2) YIst der Bauantrag vollsténdig, holt die
Bauaufsichtsbehorde unverziiglich die
Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen
Stellen ein,

(2) *Die Zulassung von Abweichungen nach
Absatz 1, von Ausnahmen, Befreiungen und
Abweichungen nach dem Baugesetzbuch, von
Abweichungen, die eine Ermessensentscheidung
nach der Baunutzungsverordnung verlangen, sowie
von Ausnahmen nach anderen
Rechtsverordnungen ist gesondert zu beantragen;
der Antrag ist zu begriinden. 2Fiir Anlagen, die
keiner Genehmigung bediirfen, sowie fiir
Abweichungen von Vorschriften, die im
Genehmigungsverfahren nicht gepriift werden, gilt
Satz 1 entsprechend. 3Es gelten die §§ 68, 69
Absatz 1 bis 3, 70 bis 73 entsprechend. § 212a
Absatz 1 des Baugesetzbuchs findet Anwendung.

(3) ...
§ 69

Behandlung des Bauantrags

(1) ...

(2) YIst der Bauantrag vollsténdig, holt die
Bauaufsichtsbehdrde unverziiglich die
Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen
Stellen ein,

Die Regelung stellt sicher, dass auch fiir die neuen

planungsrechtlichen Erleichterungen durch den sog. Bauturbo

Antrdge zu stellen sind. Diese veranlassen die
Bauaufsichtsbehérden die zustandigen Stellen um Zustimmung

nach § 36a BauGB zu ersuchen.
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1. deren Beteiligung oder Anhérung fiir die
Entscheidung liber den Bauantrag durch
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist oder

2. ohne deren Stellungnahme die
Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht
beurteilt werden kann, insbesondere der fiir die
Beurteilung des Bauplanungsrechts zustdndigen
Stelle.

%Die Beteiligung oder Anhérung entfdllt, wenn die
jeweilige Behorde oder sonstige Stelle dem
Bauantrag bereits vor Einleitung des
Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt hat. *Die
beteiligte Behérde oder sonstige Stelle priift
innerhalb von vier Wochen nach Eingang des
Stellungnahmeersuchens die Vollsténdigkeit der
Unterlagen. “Ist der Bauantrag unvollsténdig oder
weist er sonstige erhebliche Mangel auf, fordert sie
die Bauherrin oder den Bauherrn unverziiglich zur
Behebung der genau bezeichneten Mangel
innerhalb einer angemessenen Frist auf. SEinen
Monat nach Eingang der vollstdndigen Unterlagen
gelten das Einvernehmen nach Satz 1 Nummer 1
als erteilt und die zustimmende Stellungnahme
nach Satz 1 Nummer 2 als abgegeben. éDurch
Rechtsvorschrift vorgeschriebene ldngere
Zustimmungs- und Einvernehmensfristen bleiben

1. deren Beteiligung oder Anhérung fiir die
Entscheidung liber den Bauantrag durch
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist oder

2. ohne deren Stellungnahme die
Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht
beurteilt werden kann, insbesondere der fir die
Beurteilung des Bauplanungsrechts zustdndigen
Stelle.

2Die fiir die Beurteilung des Planungsrechts
zustdndige Stelle priift innerhalb von zwei
Wochen, ob die Zustimmung der Gemeinde nach
§ 36a BauGB erforderlich ist und teilt dies
unverziiglich der Bauaufsichtsbehérde mit, die
unverziiglich die Gemeinde um die Zustimmung
ersucht.

3Die Beteiligung oder Anhérung entfallt, wenn die
jeweilige Behdrde oder sonstige Stelle dem
Bauantrag bereits vor Einleitung des
Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt hat. “Die
beteiligte Behdrde oder sonstige Stelle priift
innerhalb von zwei Wochen, die Denkmalbehérde
priift innerhalb von vier Wochen nach Eingang des
Stellungnahmeersuchens die Vollstandigkeit der
Unterlagen. SIst der Bauantrag unvollstdndig oder
weist er sonstige erhebliche Mdngel auf, fordert die
beteiligte Behérde oder sonstige Stelle die

Um méglichst friih die Zustimmungsfrist der Gemeinde nach §
36a BauGB beginnen zu lassen, soll die Bauaufsichtsbehdrde
nach Vollstandigkeit des Bauantrags mit Hilfe des
Stadtplanungsamts priifen, ob entsprechende Antrdge auf
Erteilung von Abweichungen oder Befreiungen im Sinne der §8§
31, 34 Absatz 3b und/oder § 246e BauGB gestellt worden
sind oder noch zu stellen sind und ob in der Folge die
Zustimmung der Gemeinde erforderlich ist (Bauturbo).
Hierdurch wird sichergestellt, dass nicht erst am Ende der
Vollsténdigkeitspriifung durch die fiir die Beurteilung des
Bauplanungsrechts zustdndigen Stelle festgestellt wird, dass
der Antrag unvollstdndig ist und schlimmstenfalls erst am Ende
einer planungsrechtlichen Priifung die Zustimmung eingeholt
wird.

Soll die Zustimmung i. S. d. § 36a BauGB unter bestimmten
Bedingungen erteilt werden (bspw. eine bestimmte Quote
forderfahigen Wohnraums, Barrierefreiheit etc.), so sind diese
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unberiihrt. “Die Bauaufsichtsbehdrde kann die
Stellungnahmefrist um einen Monat verldngern,
insbesondere wenn weitere Stellen zu beteiligen
sind. ®Die Frist verléngert sich um einen Monat,
wenn die oberste Denkmalschutzbehérde die
Entscheidung zu treffen hat. Will die
Bauaufsichtsbehdrde von der Stellungnahme der
zustdndigen Denkmalbeh&rde abweichen,
entscheidet gemaf3 § 12 Absatz 3 Satz 3 des
Denkmalschutzgesetzes Berlin die oberste
Denkmalschutzbehérde innerhalb einer Frist von
einem Monat abschlief3end liber den Vorgang.

(2a) Entscheidet die fiir das Bauwesen zusténdige

Senatsverwaltung liber den Antrag, sind enstelle
Besi | e fachl i

s | . licen.

n; licteS : .

Besi | Beifi

5 | - £ .

Bauherrin oder den Bauherrn unverziiglich zur
Behebung der genau bezeichneten Mdngel
innerhalb einer angemessenen Frist auf. éEinen
Monat nach Eingang der vollstandigen Unterlagen
gelten das Einvernehmen nach Satz 1 Nummer 1
als erteilt und die zustimmende Stellungnahme
nach Satz 1 Nummer 2 als abgegeben. “Durch
Rechtsvorschrift vorgeschriebene langere
Zustimmungs- und Einvernehmensfristen bleiben
unberiihrt. 8Die Bauaufsichtsbehdrde kann die
Stellungnahmefrist um einen Monat verldngern,
insbesondere wenn weitere Stellen zu beteiligen
sind. °Die Frist verldngert sich um einen Monat,
wenn die oberste Denkmalschutzbehdrde die
Entscheidung zu treffen hat. *°Will die
Bauaufsichtsbehdrde von der Stellungnahme der
zustdndigen Denkmalbehdrde abweichen,
entscheidet gemdf3 § 12 Absatz 3 Satz 3 des
Denkmalschutzgesetzes Berlin die oberste
Denkmalschutzbehérde innerhalb einer Frist von
einem Monat abschlief3end iiber den Vorgang.

(2a) Entscheidet die fiir das Bauwesen zusténdige
Senatsverwaltung liber den Antrag, sind im Falle
negativer Stellungnahmen der
Bezirksverwaltungen die fachlich betroffenen
Senatsverwaltungen unverziiglich durch die fiir
das Bauwesen zustdndige Senatsverwaltung zu
beteiligen. ?Die Fristen des Absatz 2 gelten

Vereinbarungen in einem stddtebaulichen Vertrag (sog.
Baudispensvertrag) niederzuschreiben. Ist absehbar, dass ein
solcher Vertrag nicht binnen der Zustimmungsfrist (drei
Monate) abgeschlossen werden kann, wird empfohlen, dass
der Bauherr bzw. die Bauherrin eine entsprechende
Selbstverpflichtung zum Abschluss eines Vertrages mit den
vereinbarten Inhalten vor Baubeginn abgibt. Das bedeutet,
dass die Baugenehmigung unter einer entsprechenden
aufschiebenden Bedingung erteilt werden kann.

Die Anderungen in Satz 4 und Satz 5 dienen der
Verfahrensbeschleunigung und Vereinfachung. Sie benennt in
Satz 5 klar, wer die Bauherrin oder den Bauherrn unverziiglich
zur Behebung der genau bezeichneten Mdngel auffordert.

Das bisherige Verfahren ist zu umsténdlich und fiihrt in der
Praxis zu Problemen, insbesondere der Austausch von
Unterlagen. Dadurch entstehen zeitliche Verzégerungen. Die
Regelung wird dahingehend abgedndert, dass wieder die
Bezirke zu beteiligen sind und die Hauptverwaltung nur im
Falle einer negativen Entscheidung korrigierend eingreift.
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M £ . .
Vollsténdiakei It NNEY 2
Satz 4 ailt fir dicBezi |
enisprechend-“lnnerhalbvonecinem-Monatnach
i . | .. el

o Bogi | o
S | . .. S _
SInnerhalb von einem weiteren Monat iibermittelt
die beteiligte Senatsverwaltung ihre abschlieBende
Stellungnahme der fiir das Bauwesen zusténdigen
Senatsverwaltung. ®Zwei Monate nach Eingang der
vollstandigen Unterlagen gelten das Einvernehmen
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 als erteilt und die
zustimmende Stellungnahme nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 als abgegeben. "Absatz 2 Setz6 und
SeatzZgelten entsprechend.

(3) *Die Bauaufsichtsbehérde entscheidet iiber den
Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat.
2Die Frist beginnt, sobald alle fiir die Entscheidung
notwendigen Stellungnahmen und Nachweise
vorliegen oder die Frist nach Absatz 2 Setz5
abgelaufen ist.

(4) ...

entsprechend. 3Innerhalb von einem weiteren
Monat libermittelt die beteiligte Senatsverwaltung
ihre abschlieBende Stellungnahme der fiir das
Bauwesen zustdndigen Senatsverwaltung. “Zwei
Monate nach Eingang der vollstdndigen
Unterlagen gelten das Einvernehmen nach Absatz
2 Satz 1 Nummer 1 als erteilt und die zustimmende
Stellungnahme nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 als
abgegeben. Absatz 2 Satz 7 und Satz 8 gelten
entsprechend.

(3) *Die Bauaufsichtsbehérde entscheidet iiber den
Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat.
2Die Frist beginnt, sobald alle fiir die Entscheidung
notwendigen Stellungnahmen und Nachweise
vorliegen oder die Frist nach Absatz 2 Satz 6
abgelaufen ist.

(4)....

Bei der Anderung in Satz 5 handelt es sich um eine
redaktionelle Anpassung.

Bei der Anderung in Satz 2 handelt es sich um eine
redaktionelle Anpassung.
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(5) ‘Betrifft das Vorhaben eine Anlage, die in den
Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2018/2001 fdallt, gilt ergdnzend Folgendes:

1. Auf Antrag des Bauherrn werden das
bauaufsichtliche Verfahren sowie alle sonstigen
Zulassungsverfahren, die fiir die Durchfiihrung des
Vorhabens nach Bundes- oder Landesrecht
erforderlich sind, iiber eine einheitliche Stelle im
Sinne des § 71a VwVfG abgewickelt.

2. Die einheitliche Stelle stellt ein
Verfahrenshandbuch fiir Bauherren bereit und
macht diese Informationen auch im Internet
zugdnglich. Dabei geht sie gesondert auch auf
kleinere Vorhaben und Vorhaben zur
Eigenversorgung mit Elektrizitét ein. In den im
Internet verdffentlichten Informationen weist die
einheitliche Stelle auch darauf hin, fiir welche
Vorhaben sie zusténdig ist und welche weiteren
einheitlichen Stellen im Land Berlin fiir Vorhaben
nach Satz 1 zustdndig sind.

3. Nach Eingang der vollstdndigen Unterlagen
erstellt die Bauaufsichtsbehdrde einen Zeitplan
fiir das weitere Verfahren und teilt diesen Zeitplan
in den Fdllen der Nummer 1 der einheitlichen
Stelle, andernfalls dem Antragsteller mit.
2Einheitliche Stelle im Sinne des Satzes 1 ist die
Bauaufsichtsbehérde.

Ubernahme MBO Regelung:

Die Regelung setzt die Erneuerbare-Energien-Richtlinie um.
Nummer 1 erméglicht die Verfahrensabwicklung liber eine
einheitliche Stelle nach 8§ 71a bis 71e (Landes-)VwVfG. Die
Inanspruchnahme der einheitlichen Stelle durch den Bauherrn
ist freiwillig.

Die einheitliche Stelle hat - abgesehen von den im jeweiligen
bauaufsichtlichen Verfahren geregelten Zustdndigkeiten -
keine materiellen Befugnisse, sondern allein
verfahrensbezogene Aufgaben. Eine Entscheidungs- oder
Verfahrenskonzentration findet nicht statt.

Nummer 2 setzt Artikel 16 Abs. 3 der o. g. Richtlinie zum
Verfahrenshandbuch und zu online zur Verfiigung zu
stellenden Informationen um.

Nummer 3 verpflichtet die Genehmigungsbehérde, nach
Eingang der vollstdndigen Antragsunterlagen einen Zeitplan
fir das weitere Verfahren aufzustellen und mitzuteilen. Damit
wird die in der o. g. Richtlinie enthaltene Vorgabe zur
Aufstellung vorhersehbarer Zeitpldne umgesetzt. Die
Regelung dient auch der Verfahrenstransparenz im Sinne von
Artikel 16 Abs. 2 Satz 1 der Richtlinie.

Einheitliche Stelle ist nach Satz 2 die Bauaufsichtsbehdrde.
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§70
Beteiligung der Nachbarn und der Offentlichkeit

(1) *Die Bauaufsichtsbehérde soll die Eigentiimer
benachbarter Grundstiicke (Nachbarn) vor
Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen und

Befreiungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist,

dass 6ffentlich-rechtlich geschiitzte nachbarliche
Belange beriihrt werden. ?Einwendungen sind
innerhalb von zwei-Menaten nach Zugang der
Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehdrde
vorzubringen. *Die benachrichtigten Nachbarn
werden mit allen Einwendungen ausgeschlossen,
die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemaf3
geltend gemacht worden sind; auf diese
Rechtsfolge ist in der Benachrichtigung
hinzuweisen.

(2)...

8§71

Baugenehmigung

(1) 'Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem

Bauvorhaben keine &ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen, die im
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu
priifen sind. 2Die durch eine

§70
Beteiligung der Nachbarn und der Offentlichkeit

(1) *Die Bauaufsichtsbehérde soll die Eigentiimer
benachbarter Grundstiicke (Nachbarn) vor
Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen und
Befreiungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist,
dass 6ffentlich-rechtlich geschiitzte nachbarliche
Belange beriihrt werden. *Einwendungen sind
innerhalb von einem Monat nach Zugang der
Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehdrde
vorzubringen. *Die benachrichtigten Nachbarn
werden mit allen Einwendungen ausgeschlossen,
die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemaf3
geltend gemacht worden sind; auf diese
Rechtsfolge ist in der Benachrichtigung
hinzuweisen.

(2)...

§71
Baugenehmigung

(1) 'Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem
Bauvorhaben keine &ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen, die im
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu
priifen sind. 2Die durch eine

Zur Verfahrensbeschleunigung wird in Satz 2 die Frist zur
Beteiligung der Nachbarn von zwei auf einem Monat verkiirzt.
Damit erfolgt u.a. eine Anpassung an die Musterbauordnung,
als auch an das Land Brandenburg, die ebenfalls eine
einmonatige Frist haben.
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Umweltvertraglichkeitspriifung ermittelten,
beschriebenen und bewerteten
Umweltauswirkungen sind nach Maf3gabe der
hierfiir geltenden Vorschriften zu beriicksichtigen.
3Die Bauaufsichtsbehdrde darf den Bauantrag
ablehnen, wenn das Bauvorhaben gegen sonstige
offentlich-rechtliche Vorschriften verstéft.

Umweltvertraglichkeitspriifung ermittelten,
beschriebenen und bewerteten
Umweltauswirkungen sind nach Maf3gabe der
hierfiir geltenden Vorschriften zu beriicksichtigen.
3Die Bauaufsichtsbehdrde darf den Bauantrag
ablehnen, wenn das Bauvorhaben gegen sonstige
offentlich-rechtliche Vorschriften verstéft.

“Ab dem 1. Januar 2029 kann die Priifung auf
Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn auf das
offentliche Recht erweitert werden.

Mit Satz 4 wird der Bauherrin und dem Bauherrn die
Méglichkeit gegeben, im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens nicht nur eine eingeschrdnkte
Priifung durchfiihren zu lassen, sondern - im Sinne der
Schlusspunkttheorie - das gesamte Recht zur Priifung zu
stellen, sodass die Baugenehmigung den Schlusspunkt der
Priifung darstellt und damit vor dem Baubeginn keine weiteren
Kontrollen und Bescheide erforderlich werden. Die lange
Ubergangsfrist ist dem Umstand geschuldet, dass die
Behdrden ihr Personal entsprechend verstéarken miissen, wofir
sie die entsprechenden Haushaltsmittel bendtigen.

Auf Anfrage in der Fachbereichsleitersitzung der BWA gaben
einige Amter zu verstehen, dass sie diese Idee begriifien, um
repressive Tatigkeit zu sparen. Die erweiterten Priifaufgaben
missten aber personell abgedeckt werden und sich in den
Gebiihren niederschlagen.

Da der Doppelhaushalt fiir die Jahre 2026/2027 gilt, kdnnen
neue Stellen aufgrund der Finanzierung und dem
Stellenbewerbungsverfahren voraussichtlich erst danach
geschaffen werden. Aus diesem Grund gilt die Regelung erst
ab 2029.
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§72 §72
Baubeginn Baubeginn

(1) ...

(2) Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausfiihrung
des jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen
werden, wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem
Bauherrn zugegangen ist oder die Frist nach § 69
Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 1 abgelaufen ist sowie

2. die bautechnischen Nachweise und das
Ergebnis der Priifung nach § 66 Absatz 3 und

3. die Baubeginnanzeige

der Bauaufsichtsbehérde vorliegen.

(3) ...

(4) *Nicht verfahrensfreie Vorhaben, deren
Baubeginn zuldssig ist, kdnnen nach den zu diesem
Zeitpunkt geltenden Vorschriften ausgefiihrt
werden, solange die Geltungsdauer eines
Bescheides oder das Recht zur Ausfiihrung eines
Bauvorhabens dem nicht entgegensteht. 2Der

(1) ...

(2) Mit der Bauausfiihrung oder mit der Ausfiihrung
des jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen
werden, wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem
Bauherrn zugegangen ist oder die Frist nach § 69
Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 1 abgelaufen ist sowie

2. die bautechnischen Nachweise und das
Ergebnis der Priifung nach § 66 Absatz 3 und

3. die Baubeginnanzeige

der Bauaufsichtsbehérde vorliegen.

(3) ...

(4) *Nicht verfahrensfreie Vorhaben, deren
Baubeginn zuldssig ist, kénnen nach den zu diesem
Zeitpunkt geltenden Vorschriften ausgefiihrt
werden, solange die Geltungsdauer eines
Bescheides oder das Recht zur Ausfiihrung eines
Bauvorhabens dem nicht entgegensteht. 2Der

Mit der Konkretisierung in Satz 2 wird klargestellt, dass
dasjenige Recht fiir die Bauausfiihrung maf3geblich ist, dass
zum Zeitpunkt des zul@ssigen Baubeginns im Sinne von Absatz
2 Nr. 1 und 2 gilt. Die Vorlage einer Baubeginnanzeige nach
Absatz 2 Nr. 3 ist nicht von Bedeutung.
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Zeitpunkt nach Satz 1 ist unabhdngig von den
Voraussetzungen-des Absatzes 2;

§75
Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid

(1) st die Erteilung einer Baugenehmigung
vorgeschrieben, ist vor Einreichung des Bauantrags
auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn zu
einzelnen in der Baugenehmigung zu
entscheidenden Fragen des Bauvorhabens ein
Vorbescheid zu erteilen. ?Der Vorbescheid gilt zwei
Jahre. ®Die Frist kann auf Antrag zweimal jeweils
bis zu einem Jahr verlangert werden. “§ 58 Absatz
2, 88 68, 69 Absatz 1 bis 3 und § 73 Absatz 2 Satz
2 gelten entsprechend.

(2)...

§76
Genehmigung Fliegender Bauten

Zeitpunkt nach Satz 1 ist unabhé&ngig von der
Vorlage der Baubeginnanzeige nach Absatz 2
Nummer 3.

§75
Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid

(1) st die Erteilung einer Baugenehmigung
vorgeschrieben, ist vor Einreichung des Bauantrags
auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn zu
einzelnen in der Baugenehmigung zu
entscheidenden Fragen des Bauvorhabens ein
Vorbescheid zu erteilen. ?Der Vorbescheid gilt zwei
Jahre. ®Die Frist kann auf Antrag zweimal jeweils
bis zu einem Jahr verlangert werden. “§ 58 Absatz
2, 88 65 bis 65d, § 68, § 69 Absatz 1 bis 3und 5, §
70 und § 73 Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend.

(2)...

8§76

Fliegende Bauten

Es fehlt der Verweis auf die Bauvorlageberechtigung beim
Vorbescheid. Diese wurde bisher nur angenommen und war
nicht explizit gesetzlich geregelt.

Nachbar- und Offentlichkeitsbeteiligung miissen auch im
Vorbescheidsverfahren durchgefiihrt werden, da eine
Bindungswirkung besteht.

Ubernahme MBO Regelung zu fliegenden Bauten:

Die redaktionell gekiirzte Uberschrift ist préziser, weil § 76
nicht nur das Genehmigungsverfahren fiir Fliegende Bauten
regelt, sondern auch die Gebrauchsabnahme am jeweiligen

Aufstellort und die Legaldefinition Fliegender Bauten umfasst.
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(2) *Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden,
einer Ausfiihrungsgenehmigung. ?Dies gilt nicht fiir

(2) *Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals
aufgestellt und in Gebrauch genommen werden,
einer Ausfiihrungsgenehmigung. ?Dies gilt nicht fiir

1. erdgeschossige Zelte mit einer Grundfldche bis
zu 75 Quadratmeter,

2. erdgeschossige Verkaufs- und Schaugeschafte
mit einer Hohe bis zu 5 Meter und einer
Grundfldche bis zu 75 Quadratmeter,

3. umwehrte Tribiinen und Podien ohne
Uberdachung mit einer Grundfléche bis zu 75
Quadratmeter und einer Héhe der betretbaren
Fléchen bis zu 1 Meter,

4, Biihnen einschliellich Uberdachungen und
sonstigen Aufbauten mit einer Hohe bis zu 5
Meter, einer Grundfldche bis zu 100
Quadratmeter und einer FuBbodenhéhe bis zu
1,50 Meter,

5. Kinderfahrgeschdfte mit einer Hohe bis zu 5 m
und einer Geschwindigkeit von héchstens 1
Meter/Sekunde,

6. aufblasbare Spielgerdte mit einer Hohe des
betretbaren Bereichs von bis zu 5 Meter oder mit
liberdachten Bereichen, bei denen die Entfernung
zum Ausgang nicht mehr als 3 Meter, sofern ein
Absinken der Uberdachung konstruktiv verhindert
wird, nicht mehr als 10 Meter, betrdgt,

In Satz 2 werden die Verfahrensfreistellungen neu strukturiert
und ergdnzt. Die neue Struktur vereinfacht den Vollzug, weil
die Zuordnung eindeutiger ausgestaltet ist.

Ziel der Regelung ist es, bestimmte Fliegende Bauten von der
Genehmigungspflicht freizustellen, bei denen Gefahren auf
Grund ihrer Héhenentwicklung, ihrer Grundfldche und der
Bewegungsabl&ufe erfahrungsgemaf3 gering sind. Die
Anforderung des Bauordnungsrechtes an bauliche Anlagen -
z. B. an die Standsicherheit - reichen, um Gefdhrdungen durch
verfahrensfreigestellte Fliegende Bauten zu vermeiden.
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(3) ...

(5) *Die Inhaberin oder der Inhaber der
Ausfiihrungsgenehmigung hat den Wechsel ihres
oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder seiner
gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung
eines Fliegenden Baus an Dritte der
Baueauisichisbehérde anzuzeigen, die die
Ausfiihrungsgenehmigung erteilt hat. 2Die Behorde
hat die Anderungen in das Priifbuch einzutragen
und sie, wenn mit den Anderungen ein Wechsel der
Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr
zustdndigen Behorde mitzuteilen

(6) *Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Setz1
einer Ausfiihrungsgenehmigung bediirfen, diirfen
unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch
genommen werden, wenn ihre Aufstellung der
Bauaufsichtsbehdrde des Aufstellungsortes unter

7. andere Fliegende Bauten mit einer Héhe bis zu
5 Meter, die nicht dazu bestimmt sind, von
Besuchern betreten zu werden.

(3) ...

(5) *Die Inhaberin oder der Inhaber der
Ausfiihrungsgenehmigung hat den Wechsel ihres
oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder seiner
gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung
eines Fliegenden Baus an Dritte der zuletzt
zustdndigen Behdrde unverziiglich anzuzeigen,
die die Ausfiihrungsgenehmigung erteilt hat. 2Die
Behdrde hat die Anderungen in das Priifbuch
einzutragen und sie, wenn mit den Anderungen ein
Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der
nunmehr zustdndigen Behdrde mitzuteilen

(6) *Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 einer
Ausfiihrungsgenehmigung bediirfen, diirfen
unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch
genommen werden, wenn ihre Aufstellung der
Bauaufsichtsbehérde des Aufstellungsortes

In Satz 1 der bisherigen Fassung wird eine Korrektur
erforderlich, weil sie nicht in allen Fdllen sachgerecht ist. Im
Fall einer bereits einmal erfolgten Ubertragung einer
Ausfiihrungsgenehmigung ist es nicht sinnvoll, die Anzeige
weiterer Verdnderungen an die Behérde zu richten, die die
Ausfiihrungsgenehmigung (urspriinglich) erteilt hat. Die
Inhaberin oder der Inhaber der Ausfiihrungsgenehmigung
muss die Anzeigen an die fiir sie oder ihn zusténdige Behorde
richten, die die Ausfiihrungsgenehmigung zuletzt iibertragen
bekommen hat und das Behérdenexemplar fiihrt. Da viele
Ldnder von § 76 Absatz 4 Gebrauch gemacht haben und die
Genehmigungszustdndigkeit zentralisiert wurde, kénnen
Bauaufsichtsbehérden, die frither
Ausfiihrungsgenehmigungsgenehmigungen erteilt haben,
heute keine Genehmigungszustdndigkeit mehr haben. Satz 1
ist kiirzer und damit klarer.

Absatz 6 Satz 1 bis Satz 3 verfolgt konsequent das Ziel, dass
im Zuge der Aufstellung genehmigungspflichtiger Fliegender
Bauten das Priifbuch bei der 6rtlich zustdndigen
Bauaufsichtsbehdrde vorgelegt werden muss und die
Bauaufsichtsbehdrde dies auch bestdtigt. Die Eintragung des
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Vorlage des Priifbuches angezeigt ist. 2Die
Bauaufsichtsbehérde kann die Inbetriebnahme
dieser Fliegenden Bauten von einer
Gebrauchsabnahme abhdngig machen. *Das
Ergebnis der Abnahme ist in das Priifbuch
einzutragen. “ln-der-Austithrungsgenehmigung
. ’ Nrni Stz 1

. F ich sing. ine Gold .

i 53 Satz L st

8§77
Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) *Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bediirfen
keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung
und Bauliberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die
Bauliberwachung einer innerhalb einer Behdrde fiir
die Vorbereitung und Durchfiihrung von
Bauaufgaben zustdndigen Stelle des Bundes oder
eines Landes (Baudienststelle) iibertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder
einem Bediensteten mit der Befdhigung zum
hoheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit

rechtzeitig unter Vorlage des Priifbuches oder
unter Angabe der wesentlichen Daten des
Fliegenden Baus, insbesondere Angaben zu der
Art des Fliegenden Baus, der Grundfldche sowie
der Héhe (Gréf3enabmessungen), der
Geltungsdauer der Ausfiihrungsgenehmigung und
den Nebenbestimmungen, der geplanten
Betriebszeit und dem Betreiber, angezeigt ist. 2Die
Bauaufsichtsbehérde kann die Inbetriebnahme
dieser Fliegenden Bauten von einer
Gebrauchsabnahme abhéngig machen. 3Das
Ergebnis der Abnahme ist in das Priifbuch
einzutragen.

8§77
Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) *Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bediirfen
keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung
und Bauliberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die
Bauiliberwachung einer innerhalb einer Behorde fiir
die Vorbereitung und Durchfiihrung von
Bauaufgaben zustdndigen Stelle des Bundes oder
eines Landes (Baudienststelle) iibertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder
einem Bediensteten mit der Befdhigung zum
hoheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit

Verzichtes auf die Gebrauchsabnahme wird in Hessen bereits
seit Juli 2018 gefordert und |6st keine eigensténdigen
Gebiihren aus.

In Satz 1 wird der Verweis auf Satz 1 des Absatzes 2 zur
Klarstellung gestrichen. Welche Fliegenden Bauten einer
Ausflihrungsgenehmigung bediirfen ergibt sich insgesamt aus
Absatz 2. Im Ubrigen wird Absatz 6 der neuen Fassung durch
die Streichung von Satz 4 der alten Fassung gestrafft. Fiir den
bisherigen Satz 4 sind keine Anwendungsfdlle bekannt
geworden.
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sonstigen geeigneten Fachkréften ausreichend
besetzt ist.

%Solche baulichen Anlagen bediirfen jedoch der
Zustimmung der fiir das Bauwesen zusténdigen
Senatsverwaltung, auler bei

1. der Beseitigung baulicher Anlagen und

2. Baumaf3nahmen in oder an bestehenden
Gebduden, die

a) nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens
oder

b) zu einer verfahrensfreien Nutzungsdnderung
fihren.

3Die Zustimmung der fiir das Bauwesen
zustdndigen Senatsverwaltung entfallt, wenn

1. keine Nachbarn in ihren &ffentlich-rechtlich
geschiitzten Belangen von Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen beriihrt sind oder

2. die Nachbarn, deren 6ffentlich-rechtlich
geschiitzte Belange von Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen beriihrt sein kénnen,
dem Vorhaben zustimmen.

“Satz 3 gilt nicht fiir bauliche Anlagen, fiir die nach
§ 70 Absatz 3 eine Offentlichkeitsbeteiligung
durchzufiihren ist.

sonstigen geeigneten Fachkréften ausreichend
besetzt ist.

%Solche baulichen Anlagen bediirfen jedoch der
Zustimmung der fiir das Bauwesen zusténdigen
Senatsverwaltung, au3er bei

1. der Beseitigung baulicher Anlagen und

2. Baumaf3nahmen in oder an bestehenden
Gebduden, die

a) nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens
oder

b) zu einer verfahrensfreien Nutzungsdnderung
fihren.

3Die Zustimmung der fiir das Bauwesen
zustdndigen Senatsverwaltung entfallt, wenn

1. keine Nachbarn in ihren &ffentlich-rechtlich
geschiitzten Belangen von Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen berlihrt sind oder

2. die Nachbarn, deren 6ffentlich-rechtlich
geschiitzte Belange von Abweichungen,
Ausnahmen und Befreiungen beriihrt sein kénnen,
dem Vorhaben zustimmen.

“Satz 3 gilt nicht fiir bauliche Anlagen, fiir die nach
§ 70 Absatz 3 eine Offentlichkeitsbeteiligung
durchzufiihren ist.
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§ 86
Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung der in 8§ 3 Satz 1, 16a
Absatz 1 und 16b Absatz 1 bezeichneten
Anforderungen wird die fiir das Bauwesen
zustdndige Senatsverwaltung ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen iiber

1. die ndhere Bestimmung allgemeiner
Anforderungen der §8§ 4 bis 48,

SIst die Zustimmung nach Satz 2 entbehrlich oder
entfallt sie nach Satz 3, hat die Bauherrin oder der
Bauherr den Ausfiihrungsbeginn mindestens eine
Woche vorher der Bauaufsichtsbehérde im Bezirk
unter Beifligung von Bauvorlagen mitzuteilen und
die fiir das Bauwesen zustdndige
Senatsverwaltung iiber das Vorhaben und den
Baubeginn zu informieren.

§86
Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung der in 8§ 3 Satz 1, 16a
Absatz 1 und 16b Absatz 1 bezeichneten
Anforderungen wird die fiir das Bauwesen
zustdndige Senatsverwaltung ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen iiber

1. die n&here Bestimmung allgemeiner
Anforderungen der §8§ 4 bis 48,

Der besondere Fall der Verfahrensfreiheit nach § 77 Abs. 1
Satz 2 und 3 umfasst Vorhaben, die die Grenzen der
Verfahrensfreiheit nach § 61 BauO Bln tiberschreiten und soll
lediglich das Vier-Augen-Prinzip entfallen lassen, weil eine
besonders qualifizierte Baudienststelle die Entwurfsarbeiten
leitet und die Bauiiberwachung tibernimmt. Sie kann aber
groflere Vorhaben betreffen, fiir die u. a. zur Priifung des
Bestandsschutzes oder weil Brandsicherheitsschauen
durchzufiihren sind, Bauvorlagen archiviert werden sollen.
Dariiber hinaus ist die fiir das Bauwesen zustdndige
Senatsverwaltung zu informieren, um Kenntnis von dem
Bauvorhaben zu bekommen.
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2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige
Anlagen zur Warmeerzeugung,

Brennstotfversorgung;

(2) *Die fiir das Bauwesen zustdndige
Senatsverwaltung wird ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen iiber

2

3Die fiir das Bauwesen zustandige
Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung
ferner

1. den Leiterinnen oder den Leitern und den
stellvertretenden Leiterinnen oder den
stellvertretenden Leitern von Priifdémtern sowie den
Leiterinnen oder den Leitern und den
stellvertretenden Leiterinnen oder den
stellvertretenden Leitern von
Brandschutzdienststellen die Stellung einer oder
eines Priifsachverstdndigen nach Satz 1 Nummer 2
zuweisen,

2. ...

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige
Anlagen zur Warmeerzeugung und
Energiebereitstellung,

(2) *Die fiir das Bauwesen zustdndige
Senatsverwaltung wird ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen iiber

2

3Die fiir das Bauwesen zustandige
Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung
ferner

1. den Leiterinnen oder den Leitern und den
stellvertretenden Leiterinnen oder den
stellvertretenden Leitern von Priifémtern sowie den
Leiterinnen oder den Leitern und den
stellvertretenden Leiterinnen oder den
stellvertretenden Leitern von
Brandschutzdienststellen der Berliner Feuerwehr
die Stellung einer oder eines Priifsachverstdndigen
nach Satz 1 Nummer 2 zuweisen,

2. ...

Ubernahme MBO Regelung:

Zur Klarstellung iiber die méglichen Regelungsinhalte der
Feuerungsverordnung wird die Ermd&chtigungsgrundlage auf
die in § 42 (neu) genannten Anlagen ausgeweitet.

Es handelt sich lediglich um eine Konkretisierung der
Brandschutzdienststelle. Damit erfolgt auch eine
Harmonisierung der Begrifflichkeit mit § 16 Abs. 2 BauVorlV,
wonach das Ergebnis der Beteiligung der zustdndigen

Brandschutzdienststelle der Berliner Feuerwehr vorzulegen ist.
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(5) *Die fiir das Bauwesen zustdndige
Senatsverwaltung wird ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die
Anforderungen der auf Grund des ;,834-des
Artikel435-derVerordnungvem-31-August 2015
(BGBI S 1474) gedndertworden-ist, in der
jeweils geltenden Fassung und des § 49 Abs. 4 des
Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechend fiir Anlagen
gelten, die weder gewerblichen noch
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmer beschdaftigt werden. 2Sie kann
auch die Verfahrensvorschriften dieser
Verordnungen fiir anwendbar erkl&ren oder selbst
das Verfahren bestimmen sowie Zustdndigkeiten
und Gebiihren regeln. *Dabei kann sie auch
vorschreiben, dass danach zu erteilende
Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die
Zustimmung nach § 77 einschlie3lich der
zugehdrigen Abweichungen einschlief3en und-dass
§ 35 2 Produkisi .

insoweit Anwendung findet.

(5) *Die fiir das Bauwesen zustdndige
Senatsverwaltung wird ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die
Anforderungen der aufgrund des § 31 des
Gesetzes iiber liberwachungsbediirftige Anlagen
vom 27. Juli 2021 (BGBL. I S. 3146, 3162), in der
jeweils geltenden Fassung und des § 49 Absatz 4
des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen entsprechend fiir Anlagen
gelten, die weder gewerblichen noch
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer
beschaftigt werden. 2Sie kann auch die
Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen fiir
anwendbar erkldren oder selbst das Verfahren
bestimmen sowie Zustdndigkeiten und Gebiihren
regeln. *Dabei kann sie auch vorschreiben, dass
danach zu erteilende Erlaubnisse die
Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 77
einschliellich der zugehérigen Abweichungen
einschlief3en sowie dass § 27 Absatz 5 des
Gesetzes iiber Uberwachungsbediirftige Anlagen
insoweit Anwendung findet.

§ 34 des ProdSG, der sich mit Ubergangsvorschriften
befasste, wurde durch § 31 des UAN|G ersetzt. Dies bedeutet,
dass die Regelungen zu liberwachungsbediirftigen Anlagen
nun im UAnIG zu finden sind und nicht mehr im ProdSG.
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Denkmalschutzgesetz Berlin in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. April 1995 (GVBI. S.
274), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom
11.12.2024 (GVBL. S. 614, 616) gedndert worden
ist

§7 §7

Landesdenkmalrat Landesdenkmalrat

(5) Das Nahere regelt die Geschéftsordnung des (5) Das Nahere regelt die Geschéftsordnung des

Landesdenkmalrates, die vom Seneterlassen wird.  Landesdenkmalrates, die von dem fiir den
Denkmalschutz zustdndigen Mitglied des Senats
erlassen wird.

§11b
Genehmigungsfreistellung

Die fiir den Denkmalschutz zustdndige
Senatsverwaltung wird ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung zu regeln, welche fiir den
Denkmalwert unerhebliche Ma3nahmen
abweichend von § 11 Absatze 1 und 2
genehmigungsfrei sind.

Die Zustdandigkeit fiir den Erlass der Geschdéftsordnung des
Landesdenkmalrats wird auf das fiir Denkmalschutz
zustdndige Mitglied des Senats libertragen.

Schaffung einer Rechtsgrundlage fiir den Erlass einer
Rechtsverordnung, die zeitgemdfle, fiir den Denkmalwert
unbedeutende Maf3inahmen genehmigungsfrei stellen kann.
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